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Tabelle 6-13: Biotopkomplexe im FFH-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2018-331)

Biotopkomplex Flächenanteil

Ästuare (Fließgewässermündungen mit Brackwassereinfluss u./od. Tidenhub, incl.
Uferbiotope)

83 %

Intensivgrünlandkomplexe („verbessertes Grasland“) 14 %

Grünlandkomplexe mittlerer Standorte 2 %

Feuchtgrünlandkomplexe auf mineralischen Böden 1 %

Im betrachteten FFH-Gebiet befinden sich zwölf Naturschutzgebiete und ein Landschaftsschutzgebiet
(Tabelle 6-14)

Tabelle 6-14: Schutzgebiete i.S. von § 22 Abs.  1 BNatSchG im FFH-Gebiet „Unterelbe“
(DE 2018-331)

Name Typ Rechtsgrundlage

Hadelner und Belumer Außendeich NSG Bezirksregierung Lüneburg 1984

Ostemündung NSG Regierungspräsident in Stade 1975

Schnook, Außendeichsfläche bei Geversdorf NSG Bezirksregierung Lüneburg 2004

Vogelschutzgebiet Hullen NSG Regierungspräsident in Stade 1970

Außendeich Nordkehdingen I NSG Regierungspräsident in Stade 1974

Außendeich Nordkehdingen II NSG Bezirksregierung Lüneburg 1982

Allwördener Außendeich/Brammersand NSG Bezirksregierung Lüneburg 1979

Asselersand NSG Bezirksregierung Lüneburg 1988

Neßsand NSG Bezirksregierung Lüneburg 1980

Schwarztonnensand NSG Bezirksregierung Lüneburg 1985

Borsteler Binnenelbe und großes Brack NSG Bezirksregierung Lüneburg 1985b

Lühesand LSG Landkreis Stade 1982

Die Hauptgefährdungsursachen des FFH-Gebiets sind Wasserverschmutzung, Vertiefung der Elbe,
Uferausbau sowie intensive landwirtschaftliche Nutzung auf Teilflächen.

6.3.1.2 Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Unterelbe“ (DE 2018-331)

Für das FFH-Gebiet „Unterelbe“ liegen keine formulierten Erhaltungsziele vor. Entsprechend
§ 10 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG wird daher allgemein als Erhaltungsziel angenommen:

Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen und
Arten des Anhangs I bzw. II FFH-RL im Gebiet.
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6.3.1.3 Für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile

Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL

Folgende sieben in Tabelle 6-15 genannte Lebensräume des Anhangs I sind im Standarddatenbogen
des FFH-Gebiets „Unterelbe“ als signifikante Lebensräume aufgeführt. Auf sie beziehen sich gemäß
§ 10 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG die in Kapitel 6.3.1.2 genannten gebietsspezifischen Erhaltungsziele.

Tabelle 6-15: Lebensräume nach Anhang I FFH-RL im FFH-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2018-
331)

FFH-Code Name Erhaltungs-
zustand

Flächenanteil

1130 Ästuarien C 79,23 %

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

C 0,29 %

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des
Magnopotamions oder Hydrocharitions

B 0,08 %

6430 krautiger Ufersaum an besonnten Gewässern C 0,03 %

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (artenreiches, frisches
Grünland der planaren bis submontanen Stufe)

C 0,59 %

91E0* Weichholzauenwald mit weitgehend ungestörter
Überflutungsdynamik

C 0,03 %

Erläuterung: * = prioritärer Lebensraumtyp, Erhaltungszustand: A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht

Der Lebensraumtyp „Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior oder Fraxinus angustifolia“ (Ulmenion minoris) (Lebensraumtyp 91F0, Flächenanteil 0,01%),
hat keine signifikante Repräsentativität (Kategorie D) und wird daher nicht als maßgeblicher
Bestandteil gewertet (BMVBW 2004).

Arten des Anhangs II der FFH-RL

Es werden sieben Tier- und eine Pflanzenart des Anhangs II FFH-RL für das FFH-Gebiet „Unterelbe“
genannt (Tabelle 6-16). Auf sie beziehen sich gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG die in
Kapitel 6.3.1.2 genannten gebietsspezifischen Erhaltungsziele (BMVBW 2004).
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Tabelle 6-16: Arten des Anhangs II FFH-RL im FFH-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2018-331)

FFH-Code Name Erhaltungs-
zustand

Populationsgröße

ALOSFALL Finte (Alosa fallax) C p

ASPIASPI Rapfen (Aspius aspius) C p

COREOXYR Schnäpel (Coregonus oxyrhynchus) C p

LAMPFLUV Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) C p

LAMPPLAN Bachneunauge (Lampetra planeri) C p

PETRMARI Meerneunauge (Petromyzon marinus) C p

SALMSALA Lachs (Salmo salar) – p

OENACONI* Schierlings Wasserfenchel (Oenanthe conioides) B >100 Individuen

Erläuterung: Erhaltungszustand: – = keine Angabe, A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht
Populationsgröße: p = vorhanden (ohne Einschätzung), * = prioritäre Art

6.3.1.4 Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Zwischen dem FFH-Gebiet „Unterelbe“ und zwei weiteren Natura 2000-Gebieten bestehen laut
Standarddatenbogen Beziehungen. Sie sind in Tabelle 6-17 aufgelistet.

Tabelle 6-17: Natura 2000-Gebiete mit Beziehung zum FFH-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2018-
331)

Nr. Name Typ Status Beziehung

DE 2121-401 Unterelbe EGV-Gebiet bestehend teilweise Überschneidung

DE 2306-301 Nationalpark
Niedersächsisches
Wattenmeer

FFH-Gebiet bestehend angrenzend

6.3.2 Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen

Tabelle 6-18 gibt eine Übersicht der potenziell negativen, vorhabenbedingten Auswirkungen auf für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck des FFH-Gebiets „Unterelbe“ (DE 2018-331) bzw. der
entsprechenden nationalen Schutzgebiete maßgeblichen Bestandteile (Tabelle 4-1). Diese
Auswirkungen auf entsprechende maßgebliche Bestandteile werden im Rahmen der vorliegenden
FFH-VU für das FFH-Gebiet „Unterelbe“ näher untersucht.
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Tabelle 6-18: Relevante Wirkfaktoren für das FFH-Gebiet „Unterelbe“

Phase Vorhaben-
merkmal

Wirkfaktor Maßgebliche Bestandteile

Lebensraumtypen:

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

3150 Natürliche eutrophe Seen
mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430 krautiger Ufersaum an besonnten Gewässern

6510 Magere Flachland-Mähwiesen
(artenreiches, frisches Grünland der planaren bis submontanen Stufe)

91E0 Weichholzauenwald mit weitgehend ungestörter Überflutungsdynamik

Arten:

Schierlings Wasserfenchel (Oenanthe conioides)

Betrieb Betrieb des
Kraftwerks

Stoff-
immissonen

„Ästuarien“, Fische und Neunaugen werden in der FFH-VU auf Ebene des
BImSchG-Verfahrens untersucht (Kapitel 6.1.1 bis 6.1.3)

Weitere landseitige vorhabenbedingte Wirkungen, die in Tabelle 6-5 genannt sind, führen aufgrund
ihrer Art, Intensität, Reichweite oder Dauer nicht zu negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
des FFH-Gebiets „Unterelbe“. Diese Faktoren sind in Tabelle 6-19 kurz dargestellt.

Tabelle 6-19: Irrelevante Wirkfaktoren für das FFH-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2018-331)

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Begründung

Luftschallimmissionen

Lichtimmissionen

Bau der Anlagenbestandteile

visuelle Effekte

Luftschallimmissionen

Bau

Straßenverkehr

visuelle Effekte

Luftschallimmissionen, Lichtimmissionen und visuelle
Effekte wirken nicht auf maßgebliche Arten oder
Lebensraumtypen des FFH-Gebiets.

Anlage hohe Anlagenbestandteile Veränderung der
Raumstruktur

Die Veränderung der Raumstruktur durch hohe
Anlagenbestandteile wirkt nicht auf Arten oder
Lebensraumtypen des FFH-Gebiets.

LuftschallimmissionenBetrieb des Kraftwerks

Lichtimmissionen

Luftschall- und Lichtimmissionen wirken nicht auf
maßgebliche Arten oder Lebensraumtypen des FFH-
Gebiets.

Visuelle Effekte

Betrieb

Lieferverkehr

Luftschallimmissionen

Luftschallimmissionen und visuelle Effekte wirken nicht
auf maßgebliche Arten oder Lebensraumtypen des
FFH-Gebiets.

6.3.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets „Unterelbe“ (DE 2018-
331) durch die in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung betrachteten Wirkfaktoren (siehe Tabelle
6-19) können ausgeschlossen werden.

6.3.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Anlagenbedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets „Unterelbe“ (DE
2018-331) durch die in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung betrachteten Wirkfaktoren (siehe
Tabelle 6-19) können ausgeschlossen werden.
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6.3.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Im Folgenden werden die potenziellen betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf die für die
Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets „Unterelbe“ (DE
2018-331) abgeschätzt (Tabelle 6-18). Da im betrachteten Gebiet die Irrelevanzschwellen für
Stickstoff (StUA 2007) und Quecksilber (TA Luft) überschritten werden, werden diese Wirkungen in
Hinblick auf Stoffimmissionen untersucht (Kapitel 4.2.3).

Bei Stickstoff erfolgt eine Differenzierung nach der Empfindlichkeit der Lebensraumtypen gegenüber
Einträgen. Da die Vorbelastung bereits über der Erheblichkeitsschwelle liegt, wird nur die
Zusatzbelastung betrachtet. Als Erheblichkeitsschwelle für die Zusatzbelastung wird die
Irrelvanzschwelle (LUA 2005) verwendet, die als 10 % des Beurteilungswertes definiert ist.

Bis auf den Lebensraumtyp 91E0 (Weichholzauenwald) liegen keine Informationen zur Lage der
einzelnen Lebensraumtypen im FFH-Gebiet „Unterelbe“ vor. Daher wird i.S. eine „worst-case“-
Ansatzes angenommen, dass sich alle im FFH-Gebiet „Unterelbe“ vorkommenden Lebensraumtypen
direkt hinter der Gebietsgrenze befinden.

Betriebsbedingte Auswirkungen von Schwermetallimmissionen auf maßgebliche Bestandteile

Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung durch Quecksilber von 0,057 µg/(m²*d) (Müller-BBM (2007)
liegt knapp über der Irrelevanzschwelle (TA Luft) von 0,05 µg/(m2*d). Die Zusatzbelastung bei
Quecksilber erreicht 1,7 % vom Beurteilungswert nach LUA (2005) und liegt damit unterhalb der vom
LUA (2005) gesetzten Irrelevanzschwelle von 2 % des Beurteilungswertes für prioritäre Stoffe. Nach
LUA (2005) ist bezüglich dieses Stoffes keine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich, da keine
erheblichen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu besorgen sind.

Aufgrund der geringen Überschreitung der Irrelevanzschwelle nach StUA (2007), der Unterschreitung
der Irrelevanzschwelle nach LUA (2005) und des „worst-case“-Ansatzes sind erhebliche
Beeinträchtigungen der hier betrachteten Lebensraumtypen durch vorhabenbedingte
Quecksilberimmissionen nicht zu erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen von Stickstoffimmissionen auf den Lebensraumtyp 1330
„Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae)“

Für den Lebensraumtyp 1330 „Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae)“ liegt keine
Erheblichkeitsschwelle des LUA (2005) für Stickstoffemissionen vor. Die vorhabenbedingte
Zusatzbelastung für den betrachteten Lebensraumtyp beträgt max. 0,25 mg/(m2*a).

Wichtiges Kennzeichen der Salzwiesen ist die natürliche Überflutungsdynamik durch das Meerwasser,
es ist von einem natürlicherweise nährstoffreichen Standort auszugehen. Der Erhaltungszustand
dieses Lebensraumtyps im Ist-Zustand ist schlecht. Durch eine geringfügige Erhöhung der
Stickstoffeinträge sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, die dem Erhaltungsziel der
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes entgegenwirken.

Erhebliche Beeinträchtigung der genannten Lebensraumtypen durch vorhabenbedingte
Stickstoffimmissionen sind nicht zu erwarten.
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Betriebsbedingte Auswirkungen von Stickstoffimmissionen auf den Lebensraumtyp 6430
„Krautiger Ufersaum an besonnten Gewässern“

Für den im FFH-Gebiet „Unterelbe“ vorkommenden terrestrischen Lebensraumtyp 6430 „krautiger
Ufersaum an besonnten Gewässern“ liegt keine Erheblichkeitsschwellen hinsichtlich Stickstoff-
immissionen vor (LUA 2005). Da dieser Lebensraumtyp laut Ssymank et al. (1998) meist auf
nährstoffreichen Böden vorkommt und die Zusatzbelastung im Vergleich zur Vorbelastung gering ist
(s.o.), sind erhebliche Beeinträchtigung durch vorhabenbedingte Stickstoffimmissionen nicht zu
erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen von Stickstoffimmissionen auf den Lebensraumtyp 3150
„Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions“

Für den im FFH-Gebiet „Unterelbe“ vorkommenden aquatischen Lebensraumtyp 3150 „Natürliche
eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions“ liegt keine
Erheblichkeitsschwelle vor (LUA 2005). Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung für den betrachteten
Lebensraumtyp beträgt max. 25 mg/(m2*a).

Der Erhaltungszustand dieses Lebensraumtyps ist trotz der Vorbelastung durch Stickstoffimmissionen
gut. Zwar zählen Stickstoffeinträge nach Ssymank et al. (1998) zu den Hauptgefährdungsursachen
des Lebensraumtyps 3150 „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder
Hydrocharitions“, doch sind durch eine geringfügige Erhöhung der Stickstoffimmissionen erhebliche
Auswirkungen nicht zu erwarten.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps 3150 „Natürliche eutrophe Seen mit einer
Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions“ durch Stickstoffimmissionen sind daher nicht
zu erwarten.

Konkretere Aussagen zu möglicherweise erheblichen Beeinträchtigungen dieser Lebensraumtypen
durch Stickstoffeinträge werden im Rahmen der FFH-VU auf Ebene des BImSchG-Verfahrens
getroffen. Hierzu werden genaue Angaben zur Vorbelastung sowie zur Lage des Lebensraumtyps
innerhalb des FFH-Gebiets „Unterelbe“ benötigt

Betriebsbedingte Auswirkungen von Stickstoffimmissionen auf den Lebensraumtyp 6510
„Magere Flachland-Mähwiesen (artenreiches, frisches Grünland der planaren bis submontanen
Stufe)“

Für den Lebensraumtyp 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen (artenreiches, frisches Grünland der
planaren bis submontanen Stufe)“ beträgt die Erheblichkeitsschwelle nach LUA (2005) 2.000 bis
3.000 mg/(m2*a). Die Zusatzbelastung liegt mit 25 mg/(m²*a) deutlich unter der 10 % Irrelevanz-
schwelle (200-300 mg/(m2*a), LUA 2005) und ist somit nicht erheblich.

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraumtyps 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen
(artenreiches, frisches Grünland der planaren bis submontanen Stufe)“ ist nicht zu erwarten, da die
zusätzlichen Einträge unerheblich sind. Der Erhaltungszustand dieses Lebensraumtyps ist im Ist-
Zustand mittel bis schlecht. Dies ist in erster Linie in der Änderung der Nutzung (Nutzungsaufgabe,
Grünlandumbruch, Intensivierung der Landwirtschaft) begründet. Eine geringfügige Erhöhung der
Stickstoffimmissionen durch das Vorhaben wird dem Erhaltungsziel der Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes nicht entgegenwirken.



SüdWestStrom Kraftwerk GmbH & Co. KG FFH-Verträglichkeitsuntersuchung
B-Plan Nr. 56 der Stadt Brunsbüttel Stand: 25.01.2008 IBL UmweltPLANUNG

Seite 69

Betriebsbedingte Auswirkungen von Stickstoffimmissionen auf den Lebensraumtyp 91E0
„Weichholzauenwald mit weitgehend ungestörter Überflutungsdynamik“

Die dem Geltungsbereich des B-Plans Nr. 56 am nächsten liegenden Flächen des Lebensraumtyps
91E0 „Weichholzauenwald mit weitgehend ungestörter Überflutungsdynamik“ befinden sich bei
Wischhafen (StUA 2007), etwa 15 km vom Geltungsbereich des B-Planes Nr. 56 entfernt. Aufgrund
der großen Entfernung vom Vorhaben und der dadurch bedingten geringen Intensität der
Stoffimmissionen werden vorhabenbedingte erhebliche Auswirkungen auf diesen Lebensraumtyp
durch Stoffimmissionen ausgeschlossen (Müller-BBM 2007).

Das Erhaltungsziel „Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands“ gemäß
§10 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG bleibt für den Lebensraumtyp 91E0 „Weichholzauenwald mit weitgehend
ungestörter Überflutungsdynamik“ somit gewahrt.

Schierlings Wasserfenchel (Oenanthe conioides)

Der Schierlings Wasserfenchel (Oenanthe conoides) ist eine endemische, prioritäre Art. Der
zweijährige Doldenblütler, der weltweit nur im Gezeitenbereich zwischen Glückstadt und Hamburg
vorkommt, ist nach den Roten Listen Niedersachsens und Schleswig-Holsteins als vom Aussterben
bedroht eingestuft.

Die dem Geltungsbereich am nächstliegenden Vorkommen von Schierlings Wasserfenchel befinden
sich nach StUA (2007) elbaufwärts oberhalb Glückstadt. Aufgrund der großen Entfernung dieser
Standorte vom Vorhaben und der dadurch bedingten geringen Intensität der Stoffimmissionen werden
vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigungen dieser Art durch Stickstoffimmissionen ausge-
schlossen (Müller-BBM 2007).

Das Erhaltungsziel „Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands“ gemäß
§10 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG bleibt für Schierlings Wasserfenchel (Oenanthe conioides) somit gewahrt,
erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.

6.3.2.4 Übersicht über bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen

Tabelle 6-20 gibt eine Übersicht über erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
der im Rahmen der vorliegenden Verträglichkeitsuntersuchung untersuchten Wirkfaktoren des
Vorhabens auf das FFH-Gebiet „Unterelbe“.

Tabelle 6-20: Erhebliche vorhabenbedingte Auswirkungen auf maßgebliche
Bestandteile des FFH-Gebiets „Unterelbe“

Maßgeblicher Bestandteil Erhebliche
baubedingte
Auswirkungen

Erhebliche
anlagenbedingt
e Auswirkungen

Erhebliche
betriebsbedingte
Auswirkungen

LRT 1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-
Puccinellietalia maritimae)

keine keine keine

LRT 6430 krautiger Ufersaum an besonnten Gewässern keine keine keine

LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation
des Magnopotamions oder Hydrocharitions

keine keine keine

LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (artenreiches,
frisches Grünland der planaren bis submontanen Stufe)

keine keine keine

LRT 91E0 Weichholzauenwald mit weitgehend
ungestörter Überflutungsdynamik

keine keine keine

Schierlings Wasserfenchel (Oenanthe conioides) keine keine keine
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Für die Lebensraumtypen

- 1330 „Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae)“,

- 3150 „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions“,

- 6430 „krautiger Ufersaum an besonnten Gewässern“,

- 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen (artenreiches, frisches Grünland der planaren bis
submontanen Stufe)“ und

- 91E0 „Weichholzauenwald mit weitgehend ungestörter Überflutungsdynamik“

sowie die Art

- Schierlings Wasserfenchel (Oenanthe conioides)

im FFH-Gebiet „Unterelbe“ gilt:

Negative Auswirkungen der betrachteten Wirkfaktoren des Vorhabens, die zu erheblichen
Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des
FFH-Gebiets führen, sind nicht zu erwarten. Durch diese Faktoren kann das Gebiet als solches nicht
beeinträchtigt werden.

Diese Aussage ist in der FFH-VU im BImSchG-Verfahren unter Berücksichtigung der Summation und
weiterer Vorhabenteile zu überprüfen. In der FFH-VU im BImSchG-Verfahren werden Auswirkungen
auf maßgebliche Bestandteile wie den Lebensraumtyp 1130 „Ästuarien“, und Fische (Finte, Rapfen,
Schnäpel, Flussneunauge, Bachneunauge, Meerneunauge und Lachs) untersucht. Eine Abschätzung
der Erheblichkeit möglicher Vorhabenauswirkungen, die im BImSchG-Verfahren betrachtet werden, ist
in Kapitel 6.1.2 dargestellt.

6.4 FFH-Gebiet „Kudensee“ (DE 2022-302)

6.4.1 Gebietsbeschreibung

6.4.1.1 Übersicht über das Schutzgebiet

Das FFH-Gebiet „Kudensee“ (DE 2021-301) liegt etwa 5,6 km nordöstlich vom B-Plangebiet Nr. 56. Es
hat eine Fläche von 104 ha und umfasst den gleichnamigen See und die ihn umgebenden Flächen.
Eine Übersicht über das Gebiet gibt Abbildung 6-4.
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Abbildung 6-4: Abgrenzung des FFH-Gebiets „Kudensee“

Erläuterungen: Ohne Maßstab. Das FFH-Gebiet ist längs schraffiert dargestellt. Quelle: verändert nach
MLUR 2007, Kartengrundlage: Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein

Der Kudensee ist ein gut erhaltenes Marschgewässer mit typischen Lebensgemeinschaften und Arten.
Er ist natürlicherweise eutroph (Lebensraumtyp 3150) und bietet Lebensraum für Arten wie Froschbiss
(Hydro-charis morsus-ranae) und Steinbeißer (Cobitis taenia) sowie Wasservögel (siehe hierzu Kapitel
6.9). Die Ufer des Sees sind mit Röhricht, Weidengebüschen und Bruchwaldresten bestanden. Die
den See umgebenden Flächen sind während des Baus des Nord-Ostsee-Kanals aufgespült worden.
Sie entwickeln sich relativ ungestört.

Der Kudensee liegt im NSG „Kudensee und Umgebung“ (MLUR 1993).

Die im Gebiet vorhandenen Biotopkomplexe und deren Flächenanteile sind in Tabelle 6-21 aufgeführt.
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Tabelle 6-21: Biotopkomplexe im FFH-Gebiet „Kudensee“

Biotopkomplex Flächenanteil

Grünlandkomplexe mittlerer Standorte 45 %

Ried- und Röhrichtkomplexe 25 %

Binnengewässer 17 %

Laubwaldkomplex (bis 30 % Nadelbaumanteil) 13 %

Die Hauptgefährdungsursachen des FFH-Gebiets sind Mahd, Beweidung und
Wasserstandsregulierung.

6.4.1.2 Erhaltungsziele des Gebietes

Übergreifende Ziele

Im Folgenden sind die von MLUR (2007) genannten übergreifenden Erhaltungsziele für das FFH-
Gebiet „Kudensee“ genannt. Diese umfassen auf allgemeiner Ebene auch Erhaltungsziele die für
einzelne Lebensraumtypen noch weiter spezifiziert sind (s.u.) sowie den Schutzzweck des NSG
„Kudensee“ (MLUR 1992). In der konkreten Konfliktanalyse wird ggf. auf den Schutzzweck des
genannten NSG direkt Bezug genommen.

„Erhalt des Kudensees als Gesamtökosystem eines eutrophen Marschsees mit flachen Seebuchten
sowie großflächigen Röhrichtzonen, Bruchwaldresten und Weidengebüschen, insbesondere auch als
Lebensraum einer vielfältigen Vogelfauna.“ (MLUR 2007)

Erhaltungsziele für Lebensraumtypen

Für den Lebensraumtyp 3150 „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions
oder Hydrocharitions“ wird von MLUR (2007) die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes
genannt, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist:

„Erhaltung

- natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut-
und/oder Schwimmblattvegetation,

- eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger lebens-
raumtypischer Strukturen und Funktionen,

- von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswiesen,
Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammenhänge,

- der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,

- der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –
vermoorung,

- der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer,
insbesondere der Zuläufe

- der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche.“

Erhaltungsziele für Arten

Als Erhaltungsziel für den Steinbeißer (Cobitis taenia) nennt MLUR (2007) die Erhaltung eines
günstigen Erhaltungszustandes der Art. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen:
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„Erhaltung

- vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen,

- barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen,

- möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge,

- von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige
Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird,

- bestehender Populationen.“

6.4.1.3 Für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile

Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL

Für das FFH-Gebiet „Kudensee“ wird im Standarddatenbogen und in den Erhaltungszielen genannt:
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
(Lebensraumtyp 3150, Tabelle 6-22). Auf diesen Lebenraumtyp beziehen sich gemäß § 10 Abs. 1
Nr. 10 BNatSchG die in Kapitel 6.4.1.2 genannten gebietsspezifischen Erhaltungsziele
(BMVBW 2004).

Tabelle 6-22: Lebensräume nach Anhang I FFH-RL im FFH-Gebiet „Kudensee“

FFH-Code Name Erhaltungszustand Flächenanteil
3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation

des Magnopotamions oder Hydrocharitions
C 67,31 %

Erläuterung: Erhaltungszustand: C = mittel bis schlecht

Arten des Anhangs II der FFH-RL

Im Standarddatenbogen des FFH-Gebiets „Kudensee“ und in den Erhaltungszielen ist mit dem
Steinbeißer (Cobitis taenia) eine Art des Anhangs II FFH-RL aufgeführt (Tabelle 6-23). Auf diese
beziehen sich gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG die in Kapitel 6.4.1.2 genannten
gebietsspezifischen Erhaltungsziele (BMVBW 2004).

Tabelle 6-23: Arten de s Anhangs II FFH-RL im FFH-Gebiet „Kudensee“

FFH-Code Name Erhaltungszustand Populationsgröße

COBITAEN Steinbeißer (Cobitis taenia) B 1-5 Individuen
Erläuterung: Erhaltungszustand: B = gut

6.4.1.4 Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Zwischen dem FFH-Gebiet „Kudensee“ und dem EGV-Gebiet „NSG Kudensee“ bestehen laut
Standarddatenbogen Beziehungen. Sie sind in Tabelle 6-24 aufgelistet.

Tabelle 6-24: Natura 2000-Gebiete mit Beziehung zum FFH-Gebiet „NSG Kudensee“

Nr. Name Typ Status Beziehung

DE 2021-301 NSG Kudensee EGV-Gebiet bestehend umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das
gemeldete Natura 2000-Gebiet)
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6.4.2 Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen

Tabelle 6-25 gibt eine Übersicht der potenziell negativen, vorhabenbedingten Auswirkungen für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck des FFH-Gebiets „Kudensee“ bzw. der entsprechenden
nationalen Schutzgebiete maßgeblichen Bestandteile (Tabelle 4-1).

Tabelle 6-25: Relevante Wirkfaktoren für das FFH-Gebiet „Kudensee“

Phase Vorhabenmerk
mal

Wirkfaktor Maßgebliche Bestandteile

Betrieb Betrieb des
Kraftwerks

Stoff-
immissionen

Lebensraumtyp:

3150 „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder
Hydrocharitions“

Arten:

(Auswirkungen von Stoffimmissionen auf den Steinbeißer werden im Rahmen der
FFH-VU auf Ebene des BImSchG-Verfahrens untersucht (Kapitel 6.1.1 bis 6.1.3)

Weitere landseitige vorhabenbedingte Wirkungen, die in Tabelle 4-1 genannt sind, führen aufgrund
ihrer Art, Intensität, Reichweite oder Dauer nicht zu negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
des FFH-Gebiets „Kudensee“. Diese Faktoren sind in Tabelle 6-26 kurz dargestellt.

Tabelle 6-26: Irrelevante Wirkfaktoren für das FFH-Gebiet „Kudensee“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Begründung

Luftschallimmissionen

Lichtimmissionen

Bau der Anlagenbestandteile

visuelle Effekte

Luftschallimmissionen

Bau

Straßenverkehr

visuelle Effekte

Luftschallimmissionen, Lichtimmissionen und visuelle
Effekte wirken nicht auf maßgebliche Arten oder
Lebensraumtypen des FFH-Gebiets.

Anlage hohe Anlagenbestandteile Veränderung der
Raumstruktur

Die Veränderung der Raumstruktur durch hohe
Anlagenbestandteile wirkt nicht auf Arten oder
Lebensraumtypen des FFH-Gebiets.

LuftschallimmissionenBetrieb des Kraftwerks

Lichtimmissionen

Luftschall- und Lichtimmissionen wirken nicht auf
maßgebliche Arten oder Lebensraumtypen des FFH-
Gebiets.

Visuelle Effekte

Betrieb

Lieferverkehr

Luftschallimmissionen

Luftschallimmissionen und visuelle Effekte wirken nicht
auf maßgebliche Arten oder Lebensraumtypen des
FFH-Gebiets.

6.4.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets „Kudensee“ durch die in
dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung betrachteten Wirkfaktoren (siehe Tabelle 6-26) können
ausgeschlossen werden.

6.4.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Anlagenbedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets „Kudensee“ durch die
in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung betrachteten Wirkfaktoren (siehe Tabelle 6-26) können
ausgeschlossen werden.
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6.4.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Im betrachteten Gebiet überschreiten die vorhabenbedingten stofflichen Immissionen nicht die
Prüfschwellen. Deshalb können betriebsbedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des
FFH-Gebiets „Kudensee“ durch die in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung betrachteten
Wirkfaktoren ausgeschlossen werden. Diese Aussage ist in der FFH-VU im BImSchG-Verfahren zu
überprüfen.

6.5 FFH-Gebiet „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ (DE 2020-301)

6.5.1 Gebietsbeschreibung

6.5.1.1 Übersicht über das Schutzgebiet

Das FFH-Gebiet „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ (DE 2020-301) liegt bei
St. Michaelisdonn, etwa 6,8 km nördlich Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Es umfasst 222 ha und ist
in einen nördlichen und einen südlichen Gebietsteil gegliedert, die etwa 800 m voneinander entfernt
sind. Eine Übersicht über das Gebiet gibt Abbildung 6-5.

Abbildung 6-5: Abgrenzung des FFH-Gebiets „Klev- und Donnlandschaft bei
St. Michaelisdonn“

Erläuterungen: Ohne Maßstab. Das FFH-Gebiet ist schraffiert dargestellt. Quelle: verändert nach MLUR
2007, Kartengrundlage: Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein
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Bei dem betrachteten FFH-Gebiet handelt sich um eine ehemalige Küstenlandschaft – ein
erdgeschichtlich herausragendes Gebiet. In dessen nördlicher Teilfläche befindet sich ein bis zu 30 m
hohes Kliff. Dessen Hang ist überwiegend mit Nadelbäumen z.T. auch mit bodensaurem Eichenwald
(Lebensraumtyp 9190) bestanden, am Hangfuß gibt es Quellen. Die südliche Teilfläche ist eine
Niederungslandschaft, die v.a. als Grünland genutzt wird. Sie enthält artenreiche Feuchtgebüsche
sowie Übergangs- und Zwischenmoore. Daneben gibt es dort trockene Lebensräume wie Heiden
(Lebensraumtyp 4030) und Borstgrasrasen (Lebensraumtyp 6230, prioritär). Die im Gebiet
vorhandenen Biotopkomplexe und deren Flächenanteile sind in Tabelle 6-27 aufgeführt.

Tabelle 6-27: Biotopkomplexe im FFH-Gebiet „Klev- und Donnlandschaft bei
St. Michaelisdonn“

Biotopkomplex Flächenanteil

Hoch- und Übergangsmoorkomplex 29 %

Niedermoorkomplex (auf organischen Böden) 25 %

Grünlandkomplexe trockener Standorte 20 %

Zwergstrauchheidenkomplexe 11 %

Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbäume) 8 %

Ried- und Röhrichtkomplex 3 %

Forstl. Nadelholzkulturen (standortfremde oder exotische Gehölze), „Kunstforsten“ 2 %

Fels- und Rohbodenkomplexe 1 %

Das FFH-Gebiet „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ umfasst das Naturschutzgebiet
„Kleve“ (MLUR 1962) sowie Teile des Landschaftsschutzgebiets „Klev von St. Michaelisdonn bis Burg“
(Kreis Dithmarschen 1971).

Die Hauptgefährdungsursachen des FFH-Gebiets sind Entwässerung, Nährstoffanreicherung,
Versauerung sowie eine fehlende Nutzung oder Pflege.

6.5.1.2 Erhaltungsziele des Gebietes

Übergreifende Ziele

Im Folgenden sind die von MLUR (2007) genannten übergreifenden Erhaltungsziele für das FFH-
Gebiet „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ genannt. Diese umfassen auf allgemeiner
Ebene auch Erhaltungsziele, die für einzelne Lebensraumtypen noch weiter spezifiziert sind sowie den
Schutzzweck der darin befindlichen NSG und des LSG. In der konkreten Konfliktanalyse wird ggf. auf
die detaillierteren lebensraumspezifischen Erhaltungsziele oder der Schutzzweck des genannten NSG
oder LSG direkt Bezug genommen.

„Erhaltung einer großräumigen naturnahen, weitgehend offenen alten Kulturlandschaft mit vielfältigen,
artenreichen Biotopkomplexen und –mosaiken aus u.a.

- Steilhängen, Heiden, lichten Birken- und Buchen-Eichenwäldern, Kratts,

- Trocken-, Mager- und Borstgrasrasen,

- Quellbereichen und Übergangsmooren

in ehemaliger Kliff-, Nehrungs- und Lagunenlage.

Zu erhalten sind insbesondere

- die weitgehend ungestörten, natürlichen hydrologischen Verhältnisse,

- die Nährstoffarmut und
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- die extensive Nutzung.

Für die Lebensraumtypen 4030 und 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den
Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen
Besonderheiten wiederhergestellt werden.“ (MLUR 2007)

Erhaltungsziele für Lebensraumtypen

Für die im Folgenden aufgeführten Lebensraumtypen wird von MLUR (2007) die Erhaltung oder ggf.
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes genannt, wobei jeweils weitere Aspekte
insbesondere zu berücksichtigen sind:

Lebensraumtyp 4030 „Trockene europäische Heiden“

„Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung

- der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffarmen,
trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien,

- von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaften
und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offene
Sandfluren, Wälder,

- der charakteristischen pH-Werte,

- der natürlichen Nährstoffarmut,

- bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen.“

Lebensraumtyp 6230 „Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen
Festland) auf Silikatböden“

„Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung

- der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen Ausprägungen
auf trockenen und feuchten Standorten,

- der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen und
oligotrophen Verhältnisse,

- der charakteristischen pH-Werte,

- bestandserhaltender Pflege- bzw. Nutzungsformen,

- von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesellschaften
und der eingestreuten Sonderstrukturen, wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore,

Wälder.“

Lebensraumtyp 7140 „Übergangs- und Schwingrasenmoore“

„Erhaltung

- der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen,

- der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen,

- der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,

- der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und die
Gefäßpflanzen erforderlich sind,

- standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer
Wechselbeziehungen.“
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Lebensraumtyp 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur“

„Erhaltung

- naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer
standorttypischen Variationsbreite im Gebiet,

- natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,

- eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz,

- regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder),

- der bekannten Höhlenbäume,

- der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen) sowie der für den
Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen,

- der weitgehend natürlichen Bodenstruktur,

- eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen.“

Erhaltungsziele für Arten

MLUR (2007) nennt keine Erhaltungsziele für Arten.

6.5.1.3 Für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile

Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL

Die folgenden vier in Tabelle 6-28 genannten Lebensräume des Anhangs I werden im
Standarddatenbogen des FFH-Gebiets „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ als
repräsentative Lebensräume aufgeführt und in den Erhaltungszielen benannt. Auf sie beziehen sich
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG die in Kapitel 6.5.1.2 genannten gebietsspezifischen
Erhaltungsziele (BMVBW 2004).

Tabelle 6-28: Lebensräume nach Anhang I FFH-RL im FFH-Gebiet „Klev- und
Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“

FFH-
Code

Name Erhaltungszustand Flächenanteil

4030 Trockene europäische Heiden C 11,26 %

C 2,25 %6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem
europäischen Festland) auf Silikatböden B 11,26 %

B 11,26 %7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore

C 18,02 %

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur B 11,26 %

Erläuterung: * = prioritärer Lebensraumtyp, Erhaltungszustand: A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht

Arten des Anhangs II der FFH-RL

Es werden keine Arten des Anhangs II für das FFH-Gebiet „Klev- und Donnlandschaft bei
St. Michaelisdonn“ im Standarddatenbogen und den Erhaltungszielen benannt.
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6.5.1.4 Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Laut Standarddatenbogen bestehen keine funktionalen Beziehungen zwischen dem hier betrachteten
FFH-Gebiet und weiteren Natura 2000-Gebieten.

6.5.2 Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen

Tabelle 6-29 gibt eine Übersicht der relevanten Auswirkungen auf für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck des FFH-Gebiets „Gebiet „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ bzw. der
entsprechenden nationalen Schutzgebiete maßgeblichen Bestandteile.

Tabelle 6-29: Relevante Wirkfaktoren für das FFH-Gebiet „Klev- und Donnlandschaft bei
St. Michaelisdonn“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Maßgebliche Bestandteile

Betrieb Betrieb des Kraftwerks Stoff-
immissionen

Lebensraumtypen:

4030 Trockene europäische Heiden
6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem
europäischen Festland) auf Silikatböden
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur

Weitere landseitige vorhabenbedingte Wirkungen, die Tabelle 6-5 genannt sind, führen aufgrund ihrer
Art, Intensität, Reichweite oder Dauer nicht zu negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des
FFH-Gebiets „Klev- und Donnlandschaft bei St.Michaelisdonn“. Diese Faktoren sind in Tabelle 6-30
kurz dargestellt.

Tabelle 6-30: Irrelevante Wirkfaktoren für das FFH-Gebiet „Klev- und Donnlandschaft
bei St. Michaelisdonn“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Begründung

Luftschallimmissionen

Lichtimmissionen

Bau der Anlagenbestandteile

visuelle Effekte

Luftschallimmissionen

Bau

Straßenverkehr

visuelle Effekte

Luftschallimmissionen, Lichtimmissionen und visuelle
Effekte wirken nicht auf maßgebliche Arten oder
Lebensraumtypen des FFH-Gebiets.

Anlage hohe Anlagenbestandteile Veränderung der
Raumstruktur

Die Veränderung der Raumstruktur durch hohe
Anlagenbestandteile wirkt nicht auf Arten oder
Lebensraumtypen des FFH-Gebiets.

LuftschallimmissionenBetrieb des Kraftwerks

Lichtimmissionen

Luftschall- und Lichtimmissionen wirken nicht auf
maßgebliche Arten oder Lebensraumtypen des FFH-
Gebiets.

Visuelle Effekte

Betrieb

Lieferverkehr

Luftschallimmissionen

Luftschallimmissionen und visuelle Effekte wirken nicht
auf maßgebliche Arten oder Lebensraumtypen des
FFH-Gebiets.
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6.5.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets „Klev- und
Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ durch die in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung
betrachteten Wirkfaktoren (siehe Tabelle 6-30) können ausgeschlossen werden.

6.5.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Anlagenbedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets „Klev- und
Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“ durch die in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung
betrachteten Wirkfaktoren (siehe Tabelle 6-30) können ausgeschlossen werden.

6.5.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Im betrachteten Gebiet überschreiten die vorhabenbedingten stofflichen Immissionen nicht die
Prüfschwellen. Deshalb können betriebsbedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des
FFH-Gebiets „Kudensee“ durch die in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung betrachteten
Wirkfaktoren ausgeschlossen werden. Diese Aussage ist in der FFH-VU im BImSchG-Verfahren unter
Berücksichtigung der Summation und weiterer Vorhabenteile zu überprüfen.

6.6 FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“ (DE 2022-302)

6.6.1 Gebietsbeschreibung

6.6.1.1 Übersicht über das Schutzgebiet

Das FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“ (DE 2022-302) liegt etwa 15 km nordwestlich von
Itzehoe. Es umfasst 964 ha und ist in einen nördlichen und einen südlichen Gebietsteil gegliedert, die
etwa 500 m voneinander entfernt sind. Eine Übersicht über das Gebiet gibt Abbildung 6-6.
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Abbildung 6-6: Abgrenzung des FFH-Gebiets „Vaaler Moor und Herrenmoor“

Erläuterungen: Ohne Maßstab. Das FFH-Gebiet ist schraffiert dargestellt. Quelle: verändert nach MLUR
2007, Kartengrundlage: Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein

Bei dem betrachteten FFH-Gebiet handelt es sich um seltene und gleichzeitig typische
Randvermoorungen der Elbmarsch. Im Norden grenzt der Geesthang der Wilster Marsch an. Es
besteht aus zwei in der tiefsten Niederung Deutschlands gelegenen Hochmoorkernen
(Lebensraumtyp 7120): Das Vaaler Moor und das Herrenmoor.

Das Vaaler Moor ist im Rahmen von Baumaßnahmen für den Nord-Ostsee-Kanal zergliedert und
teilweise überspült worden. Es besteht aus isolierten Hochmoorresten, Schilfröhrichten,
Sumpfreitgrasbeständen sowie Feuchtgrünland, Grünlandbrachen und Sukzessionsflächen. Im
Randbereich zur Geest gibt es trockene Lebensräume wie „Trockene Heiden“ (Lebensraumtyp 4030)
und „Birken-Eichenwäler“ (Lebensraumtyp 9190).

Das Herrenmoor hat den Status eines NSG (MLUR 1996), es ist von hochmoortypischer Vegetation
geprägt. Unter anderem kommen Torfmoos-Schlenken (Lebensraumtyp 7150) vor.

Die Niederung, in der die beiden Hochmoorkerne liegen, wird durch den Moorkanal und ein dichtes
Grabennetz entwässert. Sie wird überwiegend als Grünland genutzt.
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Die im Gebiet vorhandenen Biotopkomplexe und deren Flächenanteile sind in Tabelle 6-31 aufgeführt.

Tabelle 6-31: Biotopkomplexe im FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“

Biotopkomplex Flächenanteil

Niedermoorkomplex (auf organischen Böden) 60 %

Hoch- und Übergangsmoorkomplex 30 %

Ried- und Röhrichtkomplex 5 %

Gebüsch-/Vorwaldkomplexe 5 %

Die Hauptgefährdungsursachen des FFH-Gebiets sind landwirtschaftliche Nutzung und die
Veränderung des Wasserhaushalts.

6.6.1.2 Erhaltungsziele des Gebietes

Übergreifende Ziele

Im Folgenden sind die von MLUR (2007) genannten übergreifenden Erhaltungsziele für das FFH-
Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“ genannt. Diese umfassen auf allgemeiner Ebene auch
Erhaltungsziele, die für einzelne Lebensraumtypen noch weiter spezifiziert sind sowie den
Schutzzweck der darin befindlichen LSG und NSG. In der Konfliktanalyse wird ggf. direkt auf die
detaillierteren lebensraumspezifischen Erhaltungsziele oder den Schutzzweck des genannten NSG
direkt Bezug genommen.

„Renaturierung der Resthochmoorflächen sowie Erhaltung der umgebenden Niedermoorbereiche und
Feuchtwiesen sowie der trockenen Geesthangbereiche mit Heideflächen und Birken-Eichenwald.“
(MLUR 2007)

Erhaltungsziele für Lebensraumtypen

Für die im Folgenden aufgeführten Lebensraumtypen wird von MLUR (2007) die Erhaltung eines
günstigen Erhaltungszustandes genannt, wobei jeweils weitere Aspekte insbesondere zu
berücksichtigen sind:

Lebensraumtyp 4030 „Trockene europäische Heiden“

„Erhaltung

- der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffarmen,
trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien,

- von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaften
und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offene

Sandfluren, Wälder,

- der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,

- der natürlichen Nährstoffarmut,

- bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen.“

Lebensraumtyp 7120 „Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore“

„Erhaltung
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- der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen,

- nährstoffarmer Bedingungen,

- der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,

- und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender
Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind,

- der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen,

- standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen.“

Lebensraumtyp 7150 „Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)“

„Erhaltung

- der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen,

- der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen
Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen,

- standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen.“

Lebensraumtyp 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur“

„Erhaltung

- naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer
standorttypischen Variationsbreite im Gebiet,

- natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,

- eines altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,

- regionaltypischer Ausprägungen (Kratts),

- der bekannten Höhlenbäume,

- der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge) sowie der für den Lebensraumtyp
charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen,

- der weitgehend natürlichen Bodenstruktur,

- eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen.“

Erhaltungsziele für Arten

MLUR (2007) nennt keine Erhaltungsziele für Arten.

6.6.1.3 Für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile

Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL

Folgende vier in Tabelle 6-32 genannte Lebensräume des Anhangs I werden im Standarddatenbogen
des FFH-Gebiets „Vaaler Moor und Herrenmoor“ als repräsentative Lebensräume aufgeführt und in
den Erhaltungszielen benannt. Auf sie beziehen sich gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG die in
Kapitel 6.6.1.2 genannten gebietsspezifischen Erhaltungsziele (BMVBW 2004).
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Tabelle 6-32: Lebensräume nach Anhang I FFH-RL im FFH-Gebiet „Vaaler Moor und
Herrenmoor“

FFH-
Code

Name Erhaltungszustand Flächenanteil

4030 Trockene europäische Heiden B 0,21 %

B 43,57 %7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

C 56,02 %

7150 Torfmoos-Schlenken (Rhynchosporion) A 0,10 %

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur B 0,28 %

Erläuterung: * = prioritärer Lebensraumtyp, Erhaltungszustand: A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht

Arten des Anhangs II der FFH-RL

Im Standarddatenbogen und in den Erhaltungszielen des FFH-Gebiets „Vaaler Moor und Herrenmoor“
sind keine Arten des Anhangs II aufgeführt.

6.6.1.4 Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Laut Standarddatenbogen bestehen keine funktionalen Beziehungen zu weiteren Natura 2000-
Gebieten.

6.6.2 Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen

Tabelle 6-33 gibt eine Übersicht der potenziell negativen, vorhabenbedingten Auswirkungen auf die für
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck des FFH-Gebiets „Vaaler Moor und Herrenmoor“ bzw. der
entsprechenden nationalen Schutzgebiete maßgeblichen Bestandteile (Tabelle 4-1). Diese
Auswirkungen auf entsprechende maßgebliche Bestandteile werden im Rahmen der vorliegenden
FFH-VU für das FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“ näher untersucht.

Tabelle 6-33: Relevante Wirkungen für das FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Maßgebliche Bestandteile

Betrieb Betrieb des Kraftwerks Stoff-
immissionen

Lebensraumtypen:

4030 Trockene europäische Heiden
7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
7150 Torfmoos-Schlenken (Rhynchosporion)
9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur

Weitere vorhabenbedingte landseitige Wirkungen, die in Tabelle 6-5 genannt sind, führen aufgrund
ihrer Art, Intensität, Reichweite oder Dauer nicht zu negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
des FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“. Diese Faktoren sind in Tabelle 6-34 kurz dargestellt.
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Tabelle 6-34: Irrelevante Wirkfaktoren für das FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Begründung

Luftschallimmissionen

Lichtimmissionen

Bau der Anlagenbestandteile

visuelle Effekte

Luftschallimmissionen

Bau

Straßenverkehr

visuelle Effekte

Luftschallimmissionen, Lichtimmissionen und visuelle
Effekte wirken nicht auf maßgebliche Arten oder
Lebensraumtypen des FFH-Gebiets.

Anlage hohe Anlagenbestandteile Veränderung der
Raumstruktur

Die Veränderung der Raumstruktur durch hohe
Anlagenbestandteile wirkt nicht auf Arten oder
Lebensraumtypen des FFH-Gebiets.

LuftschallimmissionenBetrieb des Kraftwerks

Lichtimmissionen

Luftschall- und Lichtimmissionen wirken nicht auf
maßgebliche Arten oder Lebensraumtypen des FFH-
Gebiets.

Visuelle Effekte

Betrieb

Lieferverkehr

Luftschallimmissionen

Luftschallimmissionen und visuelle Effekte wirken nicht
auf maßgebliche Arten oder Lebensraumtypen des
FFH-Gebiets.

6.6.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets „Vaaler Moor und
Herrenmoor“ durch die in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung betrachteten Wirkfaktoren
(sieheTabelle 6-34) können ausgeschlossen werden.

6.6.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Anlagenbedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebiets „Vaaler Moor und
Herrenmoor“ durch die in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung betrachteten Wirkfaktoren
(sieheTabelle 6-34) können ausgeschlossen werden.

6.6.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Im Folgenden werden die potenziellen betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf die für die
Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets “Vaaler Moor
und Herrenmoor“ durch Stickstoff- und Quecksilberimmisionen untersucht (Tabelle 6-33), da die
Irrelevanzschwelle nach StUA (2007) überschritten wird (Kapitel 4.2.3).

Betriebsbedingte Auswirkungen von Stickstoffimmissionen auf den Lebensraumtyp 4030
„Trockene europäische Heiden“

Für den Lebensraumtyp 4030 „Trockene europäische Heiden“ beträgt die Erheblichkeitsschwelle für
Stickstoffeinträge nach LUA (2005) 1.000 bis 2.000 mg/(m2*a), die Erheblichkeitsschwelle liegt
demnach bei 100 bis 200 mg/(m²*a). Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung liegt mit etwa
29 mg/(m²*a) deutlich unter der Erheblichkeitsschwelle, sie beträgt ca. 1,5 % der Vorbelastung.

Folgen hoher Stickstoffimmissionen in diesem Lebensraumtyp können einen erhöhten Nährstoffgehalt,
eine Versauerung des Bodens und eine Veränderung der Vegetation zur Folge haben (Kapitel 4.2.3).
Somit wirkt eine Zunahme der Stickstoffeinträge dem lebensraumspezifischen Erhaltungsziel der
natürlichen Nährstoffarmut und der charakteristischen pH-Werte entgegen. Der Lebensraumtyp 4030
„Trockene europäische Heiden“ ist zu großen Teilen in einem guten Erhaltungszustand. Es ist
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unwahrscheinlich, dass eine geringe Zunahme der Stickstoffeinträge erheblich auf den
Lebensraumtyp wirkt.

Eine vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraumtyps 4030 „Trockene
europäische Heiden“ durch Stickstoffimmissionen ist daher nicht zu erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen von Stickstoffimmissionen auf den Lebensraumtyp 7120
„Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore“

Für den Lebensraumtyp 7120 „Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore“ beträgt die
Erheblichkeitsschwelle für Stickstoffeinträge entsprechend LUA (2005) 500 bis 1.000 mg/(m2*a), die
Erheblichkeitsschwelle liegt demnach bei 50 bis 100 mg/(m²*a). Die vorhabenbedingte Zusatz-
belastung liegt mit etwa 29 mg/(m²*a)unter der Erheblichkeitsschwelle, sie beträgt ca. 1,5 % der
Vorbelastung.

Folgen hoher Stickstoffimmissionen in diesen Lebensraumtyp können einen erhöhten Nährstoffgehalt,
und eine Veränderung der Vegetation zur Folge haben (Kapitel 4.2.3). Somit wirkt eine Zunahme der
Stickstoffeinträge den lebensraumspezifischen Erhaltungszielen der natürlichen hydrochemischen und
der nährstoffarmen Bedingungen sowie dem allgemeinen Erhaltungsziel der Renaturierung der
Resthochmoorflächen entgegen. Bereits im Ist-Zustand ist der Erhaltungszustand von 56,02 % der
Gebietsfläche, die von diesem Lebensraumtyp eingenommen wird, mittel bis schlecht, so dass gemäß
Art. 1 FFH-RL i.V. mit Art. 2 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 2 FFH-RL eine Wiederherstellung des günstigen
Erhaltungszustandes notwendig ist. Eine weitere Erhöhung der Stickstoffeinträge in das Gebiet kann
sich daher negativ auf den Lebensraumtyp 7120 „Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore“
auswirken.

Da die zusätzlichen Stickstoffbelastung nur 1,5 % der Vorbelastung beträgt und unter der
Erheblichkeitsschwelle nach LUA (2005) liegt, sind vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigungen
des Lebensraumtyps 7120 „Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore“ durch
Stickstoffimmissionen nicht zu erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen von Stickstoffimmissionen auf den Lebensraumtyp 7150
„Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)“

Für den Lebensraumtyp 7150 „Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)“ beträgt die Erheblichkeits-
schwelle für Stickstoffeinträge entsprechend LUA (2005) 500 bis 1.000 mg/(m2*a), die
Erheblichkeitsschwelle liegt demnach bei 50 bis 100 mg/(m²*a). Die vorhabenbedingte Zusatz-
belastung liegt mit etwa 29 mg/(m²*a) unter der Erheblichkeitsschwelle und bei ca. 1,5 % der
Vorbelastung.

Folgen hoher Stickstoffimmissionen in diesen Lebensraumtyp können einen erhöhten Nährstoffgehalt,
und eine Veränderung der Vegetation zur Folge haben (Kapitel 4.2.3). Eine Zunahme der
Stickstoffeinträge steht den lebensraumspezifischen Erhaltungszielen der natürlichen hydro-
chemischen und der nährstoffarmen Bedingungen entgegen. Der Lebensraumtyp 7150 „Torfmoor-
Schlenken (Rhynchosporion)“ befindet sich trotz erheblicher Vorbelastung in einem sehr guten
Erhaltungszustand. Daher wird davon ausgegangen, dass sich eine minimale Erhöhung der
Stickstoffeinträge nicht erheblich auf die Erhaltungsziele des Gebietes auswirken kann.

Eine vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraumtyps 7150 „Torfmoor-Schlenken
(Rhynchosporion)“ durch Stickstoffimmissionen ist daher nicht zu erwarten.
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Betriebsbedingte Auswirkungen von Stickstoffimmissionen auf den Lebensraumtyp 9190
„Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur“

Für den prioritären Lebensraumtyp 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus
robur“ beträgt die entsprechende Erheblichkeitsschwelle nach LUA (2005) 1000 bis 2000 mg/m2/a. Die
vorhabenbedingte Zusatzbelastung liegt mit etwa 29 mg/(m²*a) deutlich unter der
Erheblichkeitsschwelle (100 – 200 mg/(m2*a)), sie beträgt ca. 1,5 % der Vorbelastung.

Der Lebensraumtyp 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur“ ist in
einem guten Erhaltungszustand. Daher ist es unwahrscheinlich, dass eine minimale Zunahme der
Stickstoffeinträge erheblich auf diesen Lebensraumtyp wirkt. Etwas erhöhte Stickstoffeinträge stehen
zudem keinem der o.g. lebensraumspezifischen Erhaltungsziele oder dem Schutzzweck entgegen.
Auch dem allgemeinen gebietsspezifischen Erhaltungsziel, das sich auf den Erhalt der Nährstoffarmut
bezieht, wird sich eine minimale Erhöhung der Stickstoffeinträge nicht merklich auswirken.

Eine vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraumtyp 9190 „Alte bodensaure
Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur“ durch Stickstoffimmissionen ist daher nicht zu
erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen von Quecksilberimmissionen auf die Lebensraumtypen 4030
„Trockene europäische Heiden“, 7120 „Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore“,
7150 „Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)“, 9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf
Sandebenen mit Quercus robur“

Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung durch Quecksilber von 0,056 µg/(m²*d) (Müller-BBM 2007)
liegt knapp über der Irrelevanzschwelle von 0,05 µg/(m2*d). Die Zusatzbelastung bei Quecksilber
beträgt insgesamt 1,6 % vom Beurteilungswert (LUA 2005).

Die max. Zusatzbelastung bei Quecksilber liegt unter der von LUA (2005) gesetzten
Irrelevanzschwelle für prioritäre Stoffe. Nach LUA (2005) ist bezüglich dieser Stoffe keine FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich, da keine erheblichen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu
besorgen sind.

Erhebliche Beeinträchtigungen der hier betrachteten Lebensraumtypen durch vorhabenbedingte
Quecksilberimmissionen sind daher nicht zu erwarten.

6.6.2.4 Übersicht über bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen

Tabelle 6-35 gibt eine Übersicht über erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
des Vorhabens auf das FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“.

Tabelle 6-35: Erhebliche vorhabenbedingte Auswirkungen des Vorhabens maß-
geblichen Bestandteile des FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“

Maßgeblicher Bestandteil Erhebliche
baubedingte
Auswirkungen

Erhebliche
anlagenbedingte
Auswirkungen

Erhebliche
betriebsbedingte
Auswirkungen

LRT 7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore keine keine keine

LRT 4030 Trockene europäische Heiden keine keine keine

LRT 7150 Torfmoos-Schlenken (Rhynchosporion) keine keine keine

LRT 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit
Quercus robur

keine keine keine
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Für die Lebensraumtypen

4030 „Trockene europäische Heiden“

7120 „Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore“

7150 „Torfmoos-Schlenken (Rhynchosporion)“

9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur“

im FFH-Gebiet „Vaaler Moor und Herrenmoor“ sind negative Auswirkungen der betrachteten
Wirkfaktoren des Vorhabens, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets führen, nicht zu erwarten. Durch die
Faktoren kann das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt werden.

Diese Aussagen sind in der FFH-VU im BImSchG-Verfahren zu überprüfen. Eine Abschätzung der
Erheblichkeit weiterer Vorhabenauswirkungen, die im BImSchG-Verfahren betrachtet werden, ist in
Kapitel 6.1.2 dargestellt.

6.7 EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“ (DE 2121-402)

6.7.1 Gebietsbeschreibung

6.7.1.1 Übersicht über das Schutzgebiet

Das EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“ (DE 2121-402) liegt im Naturraum Holsteinische Elbmar-
schen ca. 1.300 m östlich des B-Plangebietes und hat eine Ausdehnung von 244 ha. Eine Übersicht
über das Gebiet gibt Abbildung 6-7.

Das Vogelschutzgebiet umfasst einen Teil der letzten Deichvorländer der Elbe und besteht überwie-
gend aus beweidetem Grünland mit Brackwassereinfluss sowie insbesondere im Ostteil auch aus aus-
gedehnten Röhrichten. Enthalten sind die Lebensräume Priele, Flutmulden, Weidengebüsche und
Stillgewässer.
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Abbildung 6-7: Gebietsabgrenzung des EGV-Gebiets „Vorland St. Margarethen“

Erläuterungen: Ohne Maßstab. Das EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“ (2121-402) ist horizontal
schraffiert dargestellt. Quelle: verändert nach MLUR 2007, Kartengrundlage:
Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein

Gemäß Standarddatenbogen verteilen sich die drei Biotopkomplexe tidenbeinflusste Salzgrünland-
komplexe, Ried- und Röhrichtkomplexe sowie Binnengewässer auf das Gesamtgebiet wie in der
Tabelle 6-36 dargestellt.

Tabelle 6-36: Biotopkomplexe im EGV-Gebiet Vorland St Margarethen

Biotopkomplex Flächenanteil

Salzgrünlandkomplexe, tidenbeeinflusst (Schlamm- uns Schlickküsten) [Nordsee] 80%

Ried- und Röhrichtkomplexe 15%

Binnengewässer 5%

6.7.1.2 Erhaltungsziele (MLUR 2007)

Übergreifende Ziele

„Das Gebiet ist ein wichtiger Teil des Elbästuars und besteht vor allem aus Wiesen und Weiden mit
Brackwassereinfluss und im Ostteil aus ausgedehnten Röhrichten.
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Erhaltung des tidebeeinflussten, extensiv genutzten bzw. gepflegten Grünlandes mit Flutmulden und –
rinnen und des Röhrichts als Rast-, Nahrungs- und Bruthabitat der ästuartypischen Vogelwelt.

Das Gebiet ist nicht durch nationale Schutzgebiete (Landschafts- oder Naturschutzgebiete) gesichert.“

Erhaltungsziele für Vogelarten

Von Bedeutung ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der in Tabelle 6-37 genannten
Arten und ihrer Lebensräume. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:

Brutvögel des Röhrichts wie Blaukehlchen

„Erhaltung

- von Brackwasser-Röhrichten und Gewässerverlandungszonen früher Sukzessionsstadien mit
einem Mosaik aus feuchtem Schilfröhricht, Hochstauden, einzelnen Weidenbüschen sowie
vegetationsarmen Flächen,

- von entsprechend strukturierten Gräben im Grünland,

- eines ausreichend hohen Wasserstands.“ (MLUR 2007)

Rastende und überwinternde Nonnengänse

„Erhaltung

- von störungsarmen Rast- und Nahrungsgebieten im Grünland,

- günstiger Nahrungsverfügbarkeit,

- von störungsarmen Schlafplätzen wie z. B. Überschwemmungsflächen,

- von weitgehend unzerschnittenen Flugbeziehungen zwischen Teilhabitaten im Gebiet und der El-
be.“ (MLUR 2007)

Brutvögel des Grünlandes wie Wachtelkönig

„Erhaltung

- von großflächig extensiv bewirtschaftetem Grünland auf Überschwemmungswiesen in

- Flußniederungen,

- eines Mosaiks aus deckungsreicher, aber nicht zu dichter Vegetation und höheren Vegetations-
strukturen wie z.B. zugewachsene Gräben, Großseggen- oder Schilfbestände, Hochstaudenfluren,

- von ausreichend hohen Wasserständen,

- einer geringen und auf die Ansprüche der Art abgestimmten Nutzungsintensität,

- der Störungsarmut in den Brutgebieten zwischen dem 15.04. und 31.07.“ (MLUR 2007)

Rastende Kampfläufer

„Erhaltung

- von küstennahen, extensiv bewirtschafteten Feuchtwiesenlandschaften,

- von Offenflächen, die eine hohe Bodenfeuchte, niedrige Vegetation und geringe Zahl von Vertikal-
strukturen aufweisen,

- der bevorzugten Rastgebiete wie Schlick- und Schlammflächen, Wattflächen, Flachwasserzonen
und nassen Wiesen mit kleinen offenen Wasserflächen“ (MLUR 2007)
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6.7.1.3 Für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile

Europäische Vogelarten nach Art. 1 VS-RL

Folgende in Tabelle 6-37 genannte europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL sind im Standardda-
tenbogen des EGV-Gebietes „Vorland St. Margarethen“ aufgeführt. Auf sie beziehen sich gemäß § 10
Abs. 1 Nr. 10 die in Kapitel 6.7.1.2 genannten gebietsspezifischen Erhaltungsziele (BMVBW 2004A).

Tabelle 6-37: Europäische Vogelarten (Art. 4. Abs. 1 VS-RL, Anhang I-Arten und Art. 4.
Abs. 2 VS-RL, Zugvogelarten) im EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“

FFH-Code Art Status Erhaltungszustan
d

Populationsgröße

BP / Rastvögel

BRANLEUC *Branta leucopsis [Weißwangengans] G B - / 200

CREXCREX *Crex crex [Wachtelkönig] B B 16. / -

LUSCSV_C *Luscinia svecica cyanecula
[Weißsternblaukehlchen]

B B 25 / -

PHILPUGN *Philomachus pugnax [Kampfläufer] G B - / 50

Erläuterung: Status: B=Brutvogel, G=Rastvogel; Erhaltungszustand: B = gut, C = mittel bis schlecht;
* = Arten des Anhang I VRL

6.7.1.4 Managementpläne

Es gibt ein Rahmenkonzept zu Erhaltungs- und Entwicklungszielen für das Elbästuar (KifL 2005).

6.7.1.5 Räumliche Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Die gesamte Fläche des EGV-Gebietes „Vorland St. Margarethen“ ist gleichzeitig Teil des FFH-
Gebietes „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“.

Tabelle 6-38: Natura 2000-Gebiete mit Beziehung zum EGV-Gebiet „Vorland St.
Margarethen“

Nr. Name Typ Status Räumliche Beziehung

DE 2323-392 Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und
angrenzende Flächen (Teil-gebiet 6: Elbe

bei Brunsbüttel/ St. Margarethen)

FFH-Gebiet bestehend Das EGV-Gebiet „Vorland St.
Margarethen“ überschneidet
sich mit einem Teilbereich
des FFH-Gebietes

6.7.2 Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen auf die für die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile

Tabelle 6-39 gibt eine Übersicht zu den potenziell negativen Auswirkungen durch die im
Geltungsbereich des B-Planes Nr. 56 gelegenen Vorhabenteile auf die maßgeblichen Bestandteile
des EGV-Gebietes „Vorland St. Margarethen“. Nur diese Aspekte werden im Rahmen der
vorliegenden Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung näher untersucht. Zu den wasserseitigen
Auswirkungen und den Auswirkungen durch die Steinkohleanlieferung siehe Kapitel 4.



SüdWestStrom Kraftwerk GmbH & Co. KG FFH-Verträglichkeitsuntersuchung
B-Plan Nr. 56 der Stadt Brunsbüttel Stand: 25.01.2008 IBL UmweltPLANUNG

Seite 92

Tabelle 6-39: Relevante Wirkfaktoren für das EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Betroffenheit maßgeblicher Bestandteile

Bau der
Anlagenbestandteile

Luftschallimmission
insbesondere durch Rammen

Blaukehlchen, Weißwangengans, Wachtelkönig,
Kampfläufer

Bau

Straßenlärm Luftschallimmission Blaukehlchen, Weißwangengans, Wachtelkönig,
Kampfläufer

Anlage Hohe
Anlagenbestandteile

Veränderung der Raumstruktur Weißwangengans, Kampfläufer

Betrieb des Kraftwerks Stoffimmissionen über den
Luftweg

Indirekte Wirkungen auf alle vier wertgebenden
Vogelarten durch Veränderung der Lebensräume
(Eutrophierung durch Stickstoffeintrag) oder über die
Nahrungskette

Betrieb

Lieferverkehr Luftschallimmissionen Wachtelkönig

Durch weitere landseitige Wirkungen von Vorhabenteilen im Geltungsbereich des B-Planes, die in
Tabelle 4-1 genannt sind, werden aufgrund ihrer Art, Intensität, Reichweite oder Dauer keine
negativen Auswirkungen auf die maßgeblichen Bestandteile des EGV-Gebietes „Vorland St.
Margarethen“ erwartet. Diese Faktoren sind in Tabelle 6-40 dargestellt.

Tabelle 6-40 Irrelevante Wirkfaktoren für das EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Begründung

Visuelle EffekteBau der
Anlagenbestandteile Lichtimmission

Baustelle ist 1.400 m entfernt. Auch empfindliche Arten wie die
Weißwangengans reagieren bei diesen Distanzen nicht mehr auf
visuelle Effekte oder Lichtimmissionen.

Bau

Straßenverkehr Visuelle Effekte Verkehrswege sind > 1.000 m vom EGV-Gebiet entfernt.
Auswirkungen sind daher ausgeschlossen (s.o.)

Luftschallimmission Schallpegel deutlich unterhalb kritischer Schallpegel für Vögel
nach Garniel et al. (2007)

Betrieb des Kraftwerks

Lichtimmission Beleuchtung des Kraftwerks erreicht das EGV-Gebiet nicht.
Außerdem: Sichtverschattung durch bestehendes KKW, Gehölze

Betrieb

Lieferverkehr Visuelle Effekte Verkehrswege sind > 1.000 m vom EGV-Gebiet entfernt.
Auswirkungen sind daher ausgeschlossen (s.o.)

6.7.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Im Folgenden werden die potenziellen baubedingten Auswirkungen des Vorhabens auf die für die
Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des EGV-Gebietes „Vorland St.
Margarethen“ abgeschätzt. Für die nachfolgend betrachteten Vogelarten werden folgende
Voraussetzungen bezüglich der Schallimmissionen angenommen:

1. Nach Aussage der Schallimmissionsprognose (Müller-BBM 2008) beträgt die durch die Baustelle
und den baubedingten Straßenverkehr verursachte zusätzliche mittlere Schallimmission am IP
West des EGV-Gebietes 45,5 dB(A) und am IP Nord 45,3 dB (A). Durch die Rammarbeiten sind
Spitzenschallpegel am IP West von 59 dB(A) und am IP Nord 54 dB (A) zu erwarten, die
Rammarbeiten sind für einen Zeitraum von 40 Wochen vorgesehen. Die genannten IP liegen am
Westrand des EGV-Gebietes und markieren im Sinne einer konservativen Betrachtungsweise die
Punkte mit den höchsten zu erwartenden Schallimmissionen. Innerhalb des EGV-Gebietes
werden die Schallimmissionen nach Osten hin deutlich abfallen, betreffen also nur einen kleinen
Teil des EGV-Gebietes. Eine nähere Betrachtung der Schallimmissionen im EGV-Gebiet ist erst
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im Rahmen des BImSchG-Verfahrens möglich, da erst dann die für genauere Prognosen
erforderliche technische und terminliche Planung vorliegen wird.

2. Zu den Auswirkungen von Schall auf Vögel wir hier auf die Studie von Garniel et al. (2007)
zurückgegriffen. Diese bezieht sich auf die Auswirkungen von Verkehrslärm (wie z.B. durch
baubedingten Straßenverkehr). Dies Auswirkungen anderer Schallquellen wie z.B. Rammen sind
differenziert zu betrachten. Auch hier gilt, dass eine nähere Betrachtung erst im Rahmen des
BImSchG-Verfahrens möglich, da erst dann die für genauere Prognosen erforderliche technische
und terminliche Planung vorliegen wird.

Baubedingte Auswirkungen auf Brutvögel des Röhrichts wie das Blaukehlchen11

Luftschallimmission durch den Bau der Anlagenbestandteile / baubedingten Straßenverkehr

Das Blaukehlchen besiedelt Flussufer, Altwässer und Seen mit schilfbestandenen Verlandungszonen,
schilfbestandene Gräben aber auch Salzwiesen mit vorjährigen Strandasterbeständen (Südbeck et al.
2005). Es ist tag- und nachtaktiv, von März bis Juli am Brutplatz und zählt mit seiner relativ kurzen
Fluchtdistanz (30 m nach Gassner & Winkelbrandt 2005) sowie seinem wenig maskierungsanfälligen
Gesang (Garniel et al. 2007) zu den gegenüber Schall eher unempfindlichen Arten.

Durch Spitzenschallpegel von 54 dB(A) und 59 dB(A) während der Rammarbeiten und die Dauer von
40 Wochen sind durch baubedingte Schallimmissionen (Bau der Anlagenbestandteile und
Straßenverkehr) des Vorhabens erhebliche Auswirkungen auf den maßgeblichen Bestandteil
„Brutvögel des Röhrichts wie Blaukehlchen“ nicht auszuschließen, wenn die Rammarbeiten während
der Brutzeit stattfinden. Die Auswirkungen können durch geeignete Maßnahmen minimiert werden.
Eine nähere Betrachtung ist erst im Rahmen des BImSchG-Verfahrens möglich, da erst dann die für
genauere Prognosen erforderliche technische und terminliche Planung vorliegen wird. Es ist davon
auszugehen, dass erhebliche Beeinträchtigungen durch Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu
verhindern sind.

Baubedingte Auswirkungen auf rastende und überwinternde Weißwangengänse

Luftschallimmission durch den Bau der Anlagenbestandteile / baubedingten Straßenverkehr

Weißwangengänse treten als Überwinterer und Durchzügler zwischen Oktober und Mai im Gebiet in
Erscheinung. Sie nutzen die Salzwiesen des EGV-Gebietes „Vorland St. Margarethen“ im
Wesentlichen zur Nahrungssuche. Als Richtwert für die Fluchtdistanz der Weißwangengans geben
Gassner & Winkelbrandt (2005) 400 m an.

Gegenüber Straßen zählt die Weißwangengans zu den relativ empfindlich reagierenden Rastvögeln.
Garniel et al. (2007) benennen Effektdistanzen von 600 m, Kruckenberg et al. (1998) geben an, dass
sich größere Trupps mit über 2.000 Tieren nicht näher als 500 m an Straßen heranwagen. Diese
Angaben beruhen auf einer Kombination von visuellen und akustischen Störreizen und es ist nicht
klar, welchen Anteil die Schallimmission an diesen Meidungseffekten hat. Die Straßen, die im
Zusammenhang mit der Baustelle frequentiert werden, sind über 1.000 m vom EGV-Gebiet Vorland

                                                
11 Das Blaukehlchen steht laut den Erhaltungszielen des MLUR (2007) stellvertretend für Brutvögel des Röhrichts. Welche

anderen Arten hier einzubeziehen sind, geht aus den Angaben des MLUR (2007) nicht hervor. Bei der Prognose ist für
weitere Röhrichtbrüter (z.B. Teichrohrsänger, Rohrammer) hinsichtlich der genannten möglichen Auswirkungen von
zumindest ähnlichen Voraussetzungen auszugehen. Analog ist mit den Brutvögeln des Grünlandes zu verfahren, für die der
Wachtelkönig laut den Erhaltungszielen des MLUR (2007)stellvertretend steht. Wo diese sehr anspruchsvolle Art geeignete
Habitatbedingungen vorfindet, sind meist auch Brutmöglichkeiten für Feldlerche, Wiesenpieper und Schafstelze gegeben.
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St. Margarethen entfernt, so dass die Weißwangengänse durch den Verkehrsschall nicht
beeinträchtigt werden.

Durch baubedingte Schallimmissionen des Vorhabens in dieser Größenordung sind erhebliche
Beeinträchtigungen der rastenden Weißwangengänse und damit eine Beeinträchtigung des
Erhaltungszieles „Erhaltung störungsarmer Rast- und Nahrungsgebiete im Grünland“ nicht
auszuschließen, wenn die Rammarbeiten während der Rastzeit stattfinden. Die Auswirkungen können
durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Eine nähere Betrachtung ist erst im Rahmen des
BImSchG-Verfahrens möglich, da erst dann die für genauere Prognosen erforderliche technische und
terminliche Planung vorliegen wird. Es ist davon auszugehen, dass erhebliche Beeinträchtigungen
durch Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu verhindern sind.

Baubedingte Auswirkungen auf Brutvögel des Grünlandes wie den Wachtelkönig

Luftschallimmission durch den Bau der Anlagenbestandteile / baubedingten Straßenverkehr

Der Wachtelkönig ist ein überwiegend nachtaktiver und bezüglich Maskierung seiner akustischen
Kommunikationssignale empfindlicher Brutvogel des Extensivgrünlandes und der Niedermoore. Seine
Brutzeit im EGV-Gebiet St. Margarethen liegt zwischen April und Juli. Beim Wachtelkönig wird für die
Nachtzeit (22 bis 6 Uhr) ein kritischer Schallpegel von 47 dB(A) angegeben, tagsüber scheint die Art
dagegen unempfindlicher zu sein; Garniel et al. (2007) geben für den Zeitraum von 6 bis 22 Uhr
keinen kritischen Schallpegel an.

Da das schallintensive Rammen in der Regel nur tagsüber stattfindet, sind durch baubedingten
Spitzenschallpegel während der Rammarbeiten erhebliche Beeinträchtigungen des Wachtelkönigs
nicht zu erwarten. Der baubedingte LKW-Verkehr findet ebenfalls vorwiegend am Tage statt und
berührt damit kaum das Zeitfenster höchster Empfindlichkeit (22 bis 6 Uhr) des Wachtelkönigs.

Eine erhebliche Beeinträchtigung des für das das EGV-Gebiet Vorland St. Margarethen benannten
Erhaltungszieles „Erhaltung der Störungsarmut in den Brutgebieten zwischen dem 15.04. und 31.07.“
durch baubedingte Schallemissionen während der Rammarbeiten ist nicht auszuschließen. Die
Auswirkungen können durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Eine nähere Betrachtung ist
erst im Rahmen des BImSchG-Verfahrens möglich, da erst dann die für genauere Prognosen
erforderliche technische und terminliche Planung vorliegen wird. Es ist davon auszugehen, dass
erhebliche Beeinträchtigungen durch Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu verhindern sind.

Baubedingte Auswirkungen auf rastende Kampfläufer

Luftschallimmission durch den Bau der Anlagenbestandteile / baubedingten Straßenverkehr

Kampfläufer sind Watvögel, die im Herbst und Frühjahr auf ihren Wanderungen von und zu den
sibirischen Brutgebieten in den Salzwiesen des EGV-Gebietes „Vorland St. Margarethen“ rasten und
Nahrung suchen.

Für rastende Kampfläufer gilt bezüglich dieses Wirkfaktors Ähnliches wie für die anderen oben bereits
genannten Arten. In seiner Empfindlichkeit liegt er zwischen dem relativ unempfindlichen
Blaukehlchen und dem sehr empfindlichen Wachtelkönig. Erhebliche Auswirkungen sind aufgrund der
Dauer und Intensität nicht auszuschließen, wenn die Bauarbeiten während der Rastzeit der
Kampfläufer stattfinden. Die Auswirkungen können durch geeignete Maßnahmen minimiert werden.
Eine nähere Betrachtung ist erst im Rahmen des BImSchG-Verfahrens möglich, da erst dann die für
genauere Prognosen erforderliche technische und terminliche Planung vorliegen wird. Es ist davon
auszugehen, dass erhebliche Beeinträchtigungen durch Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu
verhindern sind.
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6.7.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Anlagenbedingte Auswirkungen auf rastende und überwinternde Weißwangengänse durch die
Veränderung der Raumstruktur

Es ist davon auszugehen, dass Weißwangengänse des EGV-Gebietes „Vorland St. Margarethen“
auch andere Gebiete der Region zur Nahrungssuche, zur Rast oder als Schlafplatz aufsuchen. Beim
Pendeln zwischen dem EGV-Gebiet und diesen außerhalb liegenden Arealen können Barriere- und
Meidungseffekte und in seltenen Fällen auch Vogelschlag auftreten. Mit den Anlagen kollidieren
werden allenfalls einzelne Individuen bei extremen Witterungsverhältnissen (Sturm, dichter Nebel).
Negative Auswirkungen durch Meide- und Ausweichverhalten betreffen dagegen eine größere Zahl
von Individuen, eine Wirkung bis in das EGV-Gebiet hinein ist jedoch nicht zu erwarten. Passierende
Individuen umfliegen höhere Bauwerke oder das Industriegebiet. Im Geltungsbereich steht eine
Windkraftanlage, die bereits heute ein Hindernis darstellt. Sie nimmt zwar weniger Raum ein, hat als
bewegliches Objekt jedoch Scheuchwirkung. Die Auswirkungen durch die Änderung der Raumstruktur
für Vögel werden als geringfügig eingestuft. Vogelschlag wird so selten eintreten und so wenige
Individuen betreffen, dass erhebliche Auswirkungen auf die Bestände durch diesen Wirkfaktor
auszuschließen sind. Das Erhaltungssziel „Erhaltung von weitgehend unzerschnittenen
Flugbeziehungen zwischen Teilhabitaten im Gebiet und der Elbe“ bleibt demzufolge gewahrt.

Anlagenbedingte Auswirkungen auf rastende Kampfläufer duch die Veränderung der
Raumstruktur

Auch Kampfläufertrupps können recht mobil sein und zwischen verschiedenen geeigneten Habitaten
wechseln. Für sie gilt Ähnliches, wie für die Weißwangengans oben angegeben. Barrierewirkungen
durch die Veränderung der Raumstruktur sind nicht auszuschließen, werden sich aber nicht erheblich
auswirken.

6.7.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Brutvögel des Röhrichts wie das Blaukehlchen durch
Stoffimmissionen

Der Eintrag von Stickstoff bewirkt Veränderungen der Lebensraumstrukturen (z.B. Vegetations-
struktur) und damit auch der Habitate von Röhrichtbrütern wie dem Blaukehlchen. Schilf wächst durch
zusätzliche Stickstoffgaben schneller, jedoch entwickeln sich dadurch auch dünnere Halme die
weniger stabil und deshalb ungeeigneter als Singwarten oder Neststandorte sind. Der Eintrag von
Schwermetallen wie Arsen kann über die Nahrungskette auf Vögel toxisch wirken.

Durch Stickstoffimmissionen sind aufgrund der Geringfügigkeit keine erheblichen Veränderungen zu
erwarten. Demzufolge sind erhebliche Beeinträchtigungen des maßgeblicher Bestandteils „Brutvögel
des Röhrichts wie Blaukehlchen“ des EGV-Gebietes „Vorland St. Margarethen“ durch diesen
Wirkfaktor nicht zu erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen auf rastende oder überwinternde Weißwangengänse durch
Stoffimmissionen

Für die Belastung mit Schwermetallen gilt Ähnliches wie oben für die Röhrichtbrüter ausgeführt, da in
diesem Kontext für Vogelarten keine verschiedenen Empfindlichkeiten abschätzbar sind. Bezüglich
des Stickstoffeintrags stellt sich die Situation der Weißwangengans anders dar. Dass die
Grünlandvegetation über den Düngeeffekt des Stickstoffs schneller wächst, kommt den Tieren eher
zugute, da sich ihr Nahrungsangebot vergrößert.
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Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung durch Arsen von 0,22 µg/(m²*d) (Müller-BBM 2007) liegt
knapp über der Irrelevanzschwelle von 0,2 µg/(m2*d). Die Zusatzbelastung bei Arsen erreicht
insgesamt 0,3 % vom Beurteilungswert (LUA 2005).

Da LUA (2005) für Arsen 5 % der Zusatzbelastung als Irrelevanzschwelle setzt, liegt die
vorhabenbedingte Zusatzbelastung von Arsen liegt deutlich unter dieser Irrelevanzschwelle für den
Regelfall. Nach LUA (2005) ist bezüglich dieses Stoffes keine FFH-Verträglichkeitsprüfung
erforderlich, da keine erheblichen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu besorgen sind.

Somit sind vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigungen des maßgeblichen Bestandteils
„Rastende und überwinternde Weißwangengänse“ des EGV-Gebietes „Vorland St. Margarethen“
bezüglich des Wirkfaktors Stoffimmission nicht zu erwarten.

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Brutvögel des Grünlandes wie den Wachtelkönig durch
Stoffimmissionen

Der Wachtelkönig brütet bevorzugt in extensiv bewirtschaftetem Grünland, er reagiert empfindlich auf
Veränderungen der Vegetationsstruktur. Diese Änderung kann u.a. durch Stickstoffeintrag verursacht
werden. Durch die vorhabenbedingte geringfügige Änderung der Stickstoffeinträge sind keine
strukturellen Änderungen zu erwarten, die sich erheblich auf Brutvögel des Grünlandes wie den
Wachtelkönig auswirken. Diese Einschätzung gilt auch für die zusätzlichen Einträge von
Schwermetallen (s.o.).

Betriebsbedingte Auswirkungen auf rastende Kampfläufer durch Stoffimmissionen

Rastende Kampfläufer können ebenfalls indirekt durch Stickstoffeinträge betroffen sein, die
Veränderung der Vegetationsstruktur kann ähnlich wie beim Wachtelkönig eine graduelle
Veränderung der Habitatqualität bewirken. Erhebliche Beeinträchtigungen durch Stickstoffeinträge
sind nicht zu erwarten, diese Einschätzung gilt auch für die zusätzlichen Einträge von Schwermetallen
(s.o.).

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Brutvögel des Grünlandes wie den Wachtelkönig durch
Kraftwerksverkehr auf den öffentlichen Straßen

Ein Vergleich der Schallemissionspegel der K 75 mit und ohne Kraftwerksverkehr zeigt, dass sich
durch den Kraftwerksverkehr nachts keine Veränderung der ergibt. Im Tageszeitraum

Die Geräuschimmissionen im EGV Vorland St. Margarethen durch Verkehrsschallimmissionen der die
K 75 liegen am IP Nord bei 46,0 dB(A)tags und 38,0 dB(A) nachts, am IP West bei 36,6 dB(A) tags
und 28,3 dB(A) (Tabelle 4-5) (Müller-BBM 2008). Diese Werte sind für den Wachtelkönig als
unproblematisch einzustufen. Die vorhabenbezogene Zusatzbelastung führt nachts zu keiner
Veränderung der Verkehrsgeräuschemissionen und –immissionen. Für den Tageszeitraum ergibt sich
eine Erhöhung um max. +1,2 dB(A), die keine wesentliche Änderung darstellt (Müller-BBM 2008).
Durch den betriebsbedingten Kraftwerksverkehr sind erhebliche Auswirkungen auf den Wachtelkönig
nicht zu erwarten.

6.7.2.4 Übersicht der erheblichen bau-, anlagen- und betriebsbedingten
Auswirkungen

Tabelle 6-41 gibt eine Übersicht über erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
des Vorhabens unter Berücksichtigung weiterer Pläne und Projekte auf das EGV-Gebiet „Vorland St.
Margarethen“.
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Tabelle 6-41: Erhebliche Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des EGV-Gebiets
„Vorland St. Margarethen“

Maßgeblicher Bestandteil Erhebliche
baubedingte

Auswirkungen

Erhebliche
anlagenbedingte
Auswirkungen

Erhebliche
betriebsbedingte
Auswirkungen

Blaukehlchen nicht zu erwarten keine keine

Weißwangengans nicht zu erwarten keine keine

Wachtelkönig nicht zu erwarten keine keine

Kampfläufer nicht zu erwarten keine keine

Für die in Tabelle 6-41 genannten Arten im EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“ sind baubedingte
Auswirkungen durch Bauschall während der Rammarbeiten nicht auszuschließen. Es ist davon
auszugehen, dass erhebliche Auswirkungen durch Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu verhindern
sind. Auswirkungen durch weitere der betrachteten Wirkfaktoren des Vorhabens, die zu erheblichen
Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des
EGV-Gebiets führen, sind nicht zu erwarten. Eine Beeinträchtigung des Gebietes als solches ist nicht
zu erwarten.

Hinweise auf schadensbegrenzende Maßnahmen

Zur Minimierung der Auswirkungen sollten Maßnahmen zur Reduzierung der Schallemission sowie
Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden, um die Intensität und Wirkdauer der Schallimmission
zu reduzieren. Besonders während der Brutzeit des schallempfindlichen Wachtelkönigs (April bis Juli)
sind die Schallimmissionen zu minimieren. Um erhebliche Auswirkungen zu vermeiden, muss die
Schallimmission im EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“ für den Wachtelkönig zwischen 22 und
6 Uhr unterhalb des kritischen Schallpegels (Garniel et al. 2007) von 47 dB(A) bleiben. Dies ist nach
der schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung von Müller-BBM (2008) für den Nachtzeitraum zu
erwarten, wenn die Rammarbeiten nur tagsüber stattfinden.

Für den Baustellen- und Betriebsverkehr sollte die Verkehrsführung so gewählt werden, dass das
EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“ so wenig wie möglich mit verkehrsbedingten Schadstoff-,
Schall- und Lichtimmissionen belastet wird.

6.8 EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401)

6.8.1 Gebietsbeschreibung

6.8.1.1 Übersicht über das Schutzgebiet

Das EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401) in Niedersachsen umfasst Flächen zwischen Cuxhaven
und dem Mühlenberger Loch bei Hamburg. Es hat eine Ausdehnung von 16.715 ha. Die Entfernung
zum B-Plangebiet beträgt mindestens 2.000 m. Eine Übersicht über das Gebiet gibt Abbildung 6-8.
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Abbildung 6-8: Gebietsabgrenzung des EGV-Gebiets „Unterelbe“ (DE 2121-401)

Erläuterungen: Ohne Maßstab. Das EGV-Gebiet „Unterelbe“ ist horizontal schraffiert dargestellt.

Das Gebiet, das durch den Ästuarbereich der Unterelbe geprägt ist, umfasst die Bereiche Belumer
Außendeich, Nordkehdinger Außendeich, Allwördener Außendeich und Krautsand sowie die Elbinsel
Schwarztonnensand. Es ist charakterisiert durch tidebeeinflusste Brack- u. Süsswasserbereiche, Salz-
wiesen, Röhrichte und extensiv genutztes Feuchtgrünland außendeichs sowie große Bereiche mit z.T.
intensiver Grünland- und Ackernutzung binnendeichs. Prozentual verteilen sich die Biotopkomplexe
wie in Tabelle 6-42 aufgeführt.

Tabelle 6-42: Biotopkomplexe im EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401)

Biotopkomplex Flächenanteil

Ackerkomplexe 17%

Grünlandkomplexe mittlerer Standorte 12%

Intensivgrünlandkomplexe 10%

Feuchtgrünlandkomplexe auf mineralischen Böden 23%

Ästuare 38%
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Im EGV-Gebiet „Unterelbe“ befinden sich mehrere Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete
(s.u.). In den Verordnungen zu diesen Gebieten wird der jeweilige Schutzzweck beschrieben, aus wel-
chem sich die Erhaltungsziele ableiten lassen.

Naturschutzgebiete im EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401)

- Hadelner und Belumer Außendeich

- Ostemündung

- Ostesee

- Schnook, Außendeichsfläche bei Geversdorf

- Vogelschutzgebiet Hullen

- Wildvogelreservat Nordkehdingen

- Außendeich Nordkehdingen I

- Außendeich Nordkehdingen II

- Allwördener Außendeich/Brammersand

- Schilf- und Wasserfläche Krautsand/Ostende

- Asselersand

- Neßsand

- Schwarztonnensand

- Borsteler Binnenelbe und großes Brack

Landschaftsschutzgebiete im EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401)

- Lühesand

6.8.1.2 Erhaltungsziele

Für das EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401) liegen keine formulierten Erhaltungsziele vor.
Entsprechend § 10 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG wird daher allgemein als Erhaltungsziel angenommen:

Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der wertgebenden Arten
gemäß Art. 1 VS-RL im Gebiet.

6.8.1.3 Für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile

Europäische Vogelarten nach Art. 1 VS-RL

Folgende in Tabelle 6-43 genannte europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL sind im
Standarddatenbogen des EGV-Gebietes „Unterelbe“ (DE 2121-401) aufgeführt. Auf sie beziehen sich
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 10 die in Kapitel 6.8.1.2 genannten gebietsspezifischen Erhaltungsziele
(BMVBW 2004A).
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Tabelle 6-43: Europäische Vogelarten (Art. 4. Abs. 1 VS-RL, Anhang I-Arten und Art. 4.
Abs. 2 VS-RL, Zugvogelarten) im EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401)

FFH-Code Art Status Erhaltungs-
zustand

Populationsgröße

BP / Rastvögel

ACROSCHO Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger] B B 176 / -

ACTIHYPO Actitis hypoleucos [Flußuferläufer] B,G B 1 / 105

ALAUARVE Alauda arvensis [Feldlerche] B C 987 / -

ANASACUT Anas acuta [Spießente] G B - / 2.606

ANASCLYP Anas clypeata [Löffelente] B, G B 232 / 1.486

ANASCREC Anas crecca [Krickente] B, G B 114 / 3.230

ANASPENE Anas penelope [Pfeifente] G B - / 21.150

ANASPLAT Anas platyrhynchos [Stockente] G B 746 / 5.388

ANASQUER Anas querquedula [Knäkente] B B 57 / 90

ANASSTRE Anas strepera [Schnatterente] B B 97 / 144

ANSEALBI Anser albifrons [Bläßgans] G B - / 22.637

ANSEANSE Anser anser [Graugans] G B - / 19.199

ANSEBRAC Anser brachyrhynchus [Kurzschnabelgans] G B - / 58

ANSEERYT *Anser erythropus [Zwerggans] G B - / 1

ANSEFABA Anser fabalis [Saatgans] G B - / 422

ARDECINE Ardea cinerea [Graureiher] B, G B - / 1.142

ARENINTE Arenaria interpres [Steinwälzer] G B - / 81

ASIOFLAM *Asio flammeus [Sumpfohreule] B B 9 / -

AYTHFERI Aythya ferina [Tafelente] B, G B 15 / 57

AYTHFULI Aythya fuligula [Reiherente] B, G B 118 / 132

BOTASTEL *Botaurus stellaris [Rohrdommel] B B 4 / -

BRANLEUC *Branta leucopsis [Nonnengans] G B 7 / 58.277

BRANRUFI *Branta ruficollis [Rothalsgans] G B - / 1

BUCECLAN Bucephala clangula [Schellente] G B - / 136

CALIALPI Calidris alpina [Alpenstrandläufer] G B - / 11.030

CHARALEX *Charadrius alexandrinus [Seeregenpfeifer] B, G B 1 / 11

CHARDUBI Charadrius dubius [Flußregenpfeifer] B, G B 1 / 4

CHARHIAT Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer] B, G B 44 / 1.032

CHLINIGE *Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe] G B - / 57

CICOCICO *Ciconia ciconia [Weißstorch] B, G B 2 / 8

CIRCAERU *Circus aeruginosus [Rohrweihe] B B 20 / -

CIRCCYAN *Circus cyaneus [Kornweihe] G B - / 1

CIRCPYGA *Circus pygargus [Wiesenweihe] B B 4 / -

CORVFRUG Corvus frugilegus [Saatkrähe] B B 378 / -

CREXCREX *Crex crex [Wachtelkönig] B B 50 / -

CYGNCO_B *Cygnus columbianus bewickii [Zwergschwan] G B - / 1.888

CYGNCYGN *Cygnus cygnus [Singschwan] G B - / 233

CYGNOLOR Cygnus olor [Höckerschwan] G B 7 / 612

FALCPERE *Falco peregrinus [Wanderfalke] G B - / 2

FULIATRA Fulica atra [Bläßhuhn] B, G B 214 / 310

GALLGALL Gallinago gallinago [Bekassine] B, G C 193 / 2.583

GELONILO *Gelochelidon nilotica [Lachseeschwalbe] B, G C 42 / 16

HAEMOSTR Haematopus ostralegus [Austernfischer] B, G B 841 / 2.597
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FFH-Code Art Status Erhaltungs-
zustand

Populationsgröße

BP / Rastvögel

LARUARGE Larus argentatus [Silbermöwe] B, G B 20 / 1.226

LARUCANU Larus canus [Sturmmöwe] B, G B 172 / 2.260

LARUFUSC Larus fuscus [Heringsmöwe] G B - / 50

LARUMARI Larus marinus [Mantelmöwe] G B - / 222

LARUMELA *Larus melanocephalus [Schwarzkopfmöwe] B B 5 / -

LARUMINU *Larus minutus [Zwergmöwe] G B - / 227

LARURIDI Larus ridibundus [Lachmöwe] B, G B 4.344 / 7.578

LIMOLIMO Limosa limosa [Uferschnepfe] B, G C 716 / 2.503

LUSCSV_C *Luscinia svecica cyanecula [Weißsternblaukehlchen] B B 67 / -

MERGMERG Mergus merganser [Gänsesäger] G B - / 331

MOTAFLAV Motacilla flava [Schafstelze] B B 308 / -

NUMEARQU Numenius arquata [Großer Brachvogel] G B - / 1.615

NUMEPHAE Numenius phaeopus [Regenbrachvogel] G B - / 240

ORIOORIO Oriolus oriolus [Pirol] B B 1 / -

PHILPUGN *Philomachus pugnax [Kampfläufer] B, G C 30 / 1.853

PHOEPHOE Phoenicurus phoenicurus [Gartenrotschwanz] B B 6 / -

PLUVAPRI *Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer] G B - / 37.630

PLUV SQUA Pluvialis squatarola [Kiebitzregenpfeifer] G B - / 5.947

PODICRIS Podiceps cristatus [Haubentaucher] B, G B 3 / 10

PORZPORZ *Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn B B 9 / -

RALLAQUA Rallus aquaticus [Wasserralle] B B 21 / -

RECUAVOS *Recurvirostra avosetta [Säbelschnäbler] B, G B 219 / 1.960

RIPARIPA Riparia riparia [Uferschwalbe] B B 67 / -

SAXIRUBE Saxicola rubetra [Braunkehlchen] B B 46 / -

STERNALBI *Sterna albifrons [Zwergseeschwalbe] G B - / 39

STERNHIRU *Sterna hirundo [Flußseeschwalbe] B, G C 179 / 1.900

STERNPARA *Sterna paradisaea [Küstenseeschwalbe] B, G B 9 / 27

TACHRUFI Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher] B, G B 2 / 32

TADOTADO Tadorna tadorna [Brandente] B, G B 228 / 6.247

TRINERYT Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer] G B - / 6.598

TRINNEBU Tringa nebularia [Grünschenkel] G B - / 151

TRINTOTA Tringa totanus [Rotschenkel] B, G C 466 / 974

VANEVANE Vanellus vanellus [Kiebitz] B, G B 1.525 / 37.705

Erläuterung: Status: B=Brutvogel, G=Rastvogel; Erhaltungszustand: B = gut, C = mittel bis schlecht;
* = Arten des Anhang I VS-RL

6.8.1.4 Managementpläne

Es gibt ein Rahmenkonzept zu Erhaltungs- und Entwicklungszielen für das Elbästuar (KIfL 2005).
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6.8.1.5 Räumliche Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Tabelle 6-44: Natura 2000-Gebiete mit Beziehung zum EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE
2121-401)

Nr. Name Typ Status Räumliche Beziehung

DE 2018-331 „Unterelbe“ FFH-Gebiet bestehend Das EGV-Gebiet „Unterelbe“ überschneidet
sich mit einem Teilbereich des FFH-Gebietes

6.8.2 Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen

Tabelle 6-45 gibt eine Übersicht zu den potenziell negativen Auswirkungen durch die im
Geltungsbereich des B-Planes Nr. 56 gelegenen Vorhabenteile auf die maßgeblichen Bestandteile
des EGV-Gebietes „Unterelbe“ (DE 2121-401). Nur diese Aspekte werden im Rahmen der
vorliegenden Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung näher untersucht. Zu den wasserseitigen
Auswirkungen und den Auswirkungen durch die Steinkohleanlieferung erfolgt eine Untersuchung im
Rahmen des BImSchG-Verfahrens (Kap. 4.).

Tabelle 6-45: Relevante Wirkfaktoren auf das EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401)

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Maßgebliche Bestandteile

Bau Bau der
Anlagenbestandteile

Luftschallimmission landseitig
insbesondere durch Rammen

Rohrdommel, Wachtelkönig,
Tüpfelsumpfhuhn

Anlage Hohe Anlagenbestandteile Veränderung der Raumstruktur Zwergschwan, Weißwangengans, weitere
Gänsearten

Stoffimmissionen Indirekte Wirkungen durch Stoffeinträge auf
alle wertgebenden Vogelarten (Tabelle
6-43) durch Veränderung der Lebensräume
(Eutrophierung) bzw. über die
Nahrungskette

Betrieb Betrieb des Kraftwerks

Lichtimmission Sumpfohreule, Rohrdommel,
Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig

Durch weitere landseitige vorhabenbedingte Wirkungen im Geltungsbereich des B-Planes, die in
Tabelle 4-1 genannt sind, werden aufgrund ihrer Art, Intensität, Reichweite oder Dauer keine
negativen Auswirkungen auf die maßgeblichen Bestandteile des EGV-Gebietes „Unterelbe“ (DE 2121-
401) erwartet. Diese Faktoren sind in Tabelle 6-46 dargestellt.
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Tabelle 6-46: Irrelevante Wirkfaktoren für das EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401)

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Begründung

Visuelle EffekteBau der
Anlagenbestandteile Lichtimmission

Baustelle ist 2.000 m entfernt. Auch empfindliche Arten wie die
Weißwangengans reagieren bei diesen Distanzen nicht mehr auf
diese Wirkfaktoren.

Visuelle Effekte Verkehrswege sind über 2.000 m vom EGV-Gebiet entfernt.
Auswirkungen sind daher ausgeschlossen

Bau

Straßenverkehr

Luftschallimmission
landseitig

Baubedingter LKW- und Bahnverkehr findet über 2.000 m vom
EGV-Gebiet entfernt statt. Auswirkungen durch Lärm sind daher
ausgeschlossen

Betrieb des
Kraftwerks

Luftschallimmissionen Schallpegel deutlich unterhalb kritischer Schallpegel für Vögel
nach Garniel et al. (2007)

Luftschallimmissionen Schallpegel deutlich unterhalb kritischer Schallpegel für Vögel
nach Garniel et al. (2007)

Betrieb

Lieferverkehr

Visuelle Effekte Verkehrswege sind über 2.000 m vom EGV-Gebiet entfernt.
Auswirkungen sind daher ausgeschlossen

6.8.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Im Folgenden werden die potenziellen baubedingten Auswirkungen des Vorhabens auf die für die
Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des EGV-Gebietes „Unterelbe“
abgeschätzt. Wirkungen, die sowohl bau- als auch anlagenbedingt sind, werden unter den
anlagenbedingten Wirkungen besprochen.

Baubedingte Auswirkungen auf schallempfindliche Arten wie Rohrdommel, Wachtelkönig, und
Tüpfelsumpfhuhn

Schallimmission durch den Bau der landseitigen Anlagenbestandteile / baubedingten Straßenverkehr

Der voraussichtlich durch die Baustelle verursachte mittlere Schallpegel am IP West des EGV-
Gebietes „Vorland St. Margarethen“ wird mit 45 dB(A) angegeben, der Spitzenschalldruck mit
59 dB(A). (Müller-BBM 2008). Da das EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401) weiter vom Geltungs-
bereich des B-Planes Nr. 56 entfernt liegt (ca. 2000 m), ist anzunehmen, dass der Schallpegel dort
niedriger und damit unterhalb der kritischen Schallpegel (Garniel et al. 2007) der empfindlichen Arten
Rohrdommel [52 dB(A) tags], Wachtelkönig [47 dB(A) nachts] und Tüpfelsumpfhuhn [52 dB(A) tags]
liegt. Erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

6.8.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Anlagenbedingte Auswirkungen auf rastende Zwergschwäne, Weißwangengänse sowie weitere
Gänsearten

Veränderung der Raumstruktur durch hohe Anlagenbestandteile

Es ist davon auszugehen, dass rastende Zwergschwäne, Weißwangengänse sowie weitere
Gänsearten (z.B. Blessgans, Graugans, Saatgans) des EGV-Gebietes „Unterelbe“ (DE 2121-401)
auch andere Gebiete der Region zur Nahrungssuche, zur Rast oder als Schlafplatz aufsuchen. Zu
nennen ist beispielsweise das EGV-Gebiet NSG Kudensee, dessen Grünlandbereiche einen
bedeutenden Rastplatz des Zwergschwans darstellen. Der B-Plan Nr. 56 mit dem geplanten Kraftwerk
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liegt zwischen dem EGV-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401) und dem EGV-Gebiet „NSG Kudensee“.
Da Austauschbewegungen von Schwänen und Gänsen zwischen den Gebieten wahrscheinlich sind,
ist eine Barrierewirkung und in Einzelfällen auch Vogelschlag möglich. Im Geltungsbereich steht
derzeit eine Windkraftanlage, die bei Umsetzung der Bebauungsplanung zurückgebaut wird. Unter
den gegebenen Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass die durch das Umfliegen
verursachten Umwege sehr gering sind, Vogelschlag nur in Einzelfällen und bei extremen
Witterungsbedingungen (Sturm, dichter Nebel) möglich ist und durch die Windkraftanlage eine
Vorbelastung besteht, die bei Umsetzung des Vorhabens entfernt wird.

Insgesamt werden die Auswirkungen als geringfügig und damit unerheblich eingeschätzt. Es ist im
Gegenteil davon auszugehen, dass Gewöhnungseffekte eintreten werden. Anlagenbedingte
erhebliche Beeinträchtigungen können daher für rastende Zwergschwäne, Weißwangengänse sowie
weitere Gänsearten ausgeschlossen werden.

6.8.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf alle wertgebenden Brut- und Gastvögel (Tabelle 6-43)

Stoffimmissionen durch den Betrieb des Kraftwerks

Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung durch Quecksilber von 0,057 µg/(m²*d)(Müller-BBM (2007)
liegt knapp über der Irrelevanzschwelle (TA Luft) von 0,05 µg/(m2*d). Die Zusatzbelastung bei
Quecksilber erreicht insgesamt 1,7 % vom Beurteilungswert (LUA 2005).

Die max. Zusatzbelastung bei Quecksilber liegt unter der von LUA (2005) gesetzten Irrelevanz-
schwelle von 2% des Beurteilungswertes für prioritäre Stoffe. Nach LUA (2005) ist bezüglich dieser
Stoffe keine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich, da keine erheblichen Auswirkungen auf
Natura 2000-Gebiete zu besorgen sind.

Erhebliche Beeinträchtigungen der hier wertgebenden Brut- und Gastvögel durch vorhabenbedingte
Quecksilberimmissionen sind daher nicht zu erwarten.

Der Eintrag von Stickstoff bewirkt Veränderungen der Lebensraumstrukturen (z.B.
Vegetationsstruktur) und damit auch der Habitate von Brut- und Gastvögeln. Schilf wächst durch
zusätzliche Stickstoffgaben schneller, jedoch entwickeln sich dadurch auch dünnere Halme, die
weniger stabil und deshalb ungeeigneter als Singwarten oder Neststandorte sind. Die
Grünlandvegetation wächst schneller dichter und in anderer Artenzusammensetzung. Dies kommt
Gänsen u.U. zugute (mehr Nahrung), wirkt sich aber aufgrund anderer Lebensraumansprüche auf
potenzielle Bruthabitate des Wachtelkönigs negativ aus.

Auswirkungen auf die untersuchten Lebensraumtypen im FFH-Gebiet „Unterelbe“ (DE 2121-401) sind
nicht zu erwarten. Durch die vorhabenbedingte Zusatzbelastung von max. 25 mg/(m²*a)sind keine
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen durch vorhabenbedingte Stickstoffimmissionen
zu erwarten. Bei keiner grundlegenden Änderung der Lebensräume durch Stickstoffeinträge sind auch
keine erheblichen Beeinträchtigungen der wertgebenden Arten des EGV-Gebietes „Unterelbe“ durch
diesen Wirkfaktor zu erwarten.
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Betriebsbedingte Auswirkungen auf nachtaktive wertgebende Vogelarten wie Sumpfohreule,
Rohrdommel, Tüpfelsumpfhuhn und Wachtelkönig

Lichtimmission durch den Betrieb des Kraftwerkes

Im Gegensatz zum EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“, wo eine Sichtverschattung durch Gehölze
und das östlich anschließende Kernkraftwerk besteht, ist die Beleuchtung im Industriegebiet nachts
vom EGV-Gebiet „Unterelbe“ aus für Rast- und Brutvögel sichtbar. Eine Zunahme der Störwirkung
durch Lichtimmissionen ist in diesem Bereich zu erwarten, so dass Auswirkungen auf einige Arten
nicht ausgeschlossen werden können. Betroffen sein können insbesondere die nachtaktiven
wertgebenden Vogelarten Rohrdommel, Tüpfelsumpfhuhn und Wachtelkönig. Sie können während
ihrer nächtlichen Aktivitätsphasen durch Lichtimmissionen irritiert bzw. bei der Orientierung im Gebiet
gestört werden. Von Gewöhnungseffekten ist, auch aufgrund der hohen Vorbelastung, auszugehen.
Aufgrund der Entfernung der Brutplätze von mehr als 2.000 m ist mit nur geringen Auswirkungen zu
rechnen. Erhebliche Beeinträchtigungen der nachtaktiven wertgebenden Vogelarten wie
Sumpfohreule, Rohrdommel, Tüpfelsumpfhuhn und Wachtelkönig sind nicht zu erwarten.

6.8.2.4 Übersicht über erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen

Tabelle 6-47 gibt eine Übersicht über erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
des Vorhabens unter Berücksichtigung weiterer Pläne und Projekte auf das EGV-Gebiet „Unterelbe“.

Tabelle 6-47: Erhebliche Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des EGV-Gebiets
des EGV-Gebiets „Unterelbe“ (DE 2121-401)

Maßgeblicher Bestandteil Erhebliche
baubedingte
Auswirkungen

Erhebliche
anlagenbedingte
Auswirkungen

Erhebliche
betriebsbedingte
Auswirkungen

Rohrdommel, Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn keine keine keine

Alle weiteren in Tabelle 6-43 genannten Arten keine keine keine

Für die in Tabelle 6-43 genannten Arten im EGV-Gebiet „Unterelbe“ können negative Auswirkungen
der betrachteten Wirkfaktoren des Vorhabens, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des EGV-Gebiets führen,
ausgeschlossen werden. Durch die Faktoren kann das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt werden.

Die Wirkungen sind unter Berücksichtigung der Summation und weiterer Vorhabenteile zu überprüfen.
Vorhabenauswirkungen, die im BImSchG-Verfahren betrachtet werden, sind in Kapitel 6.1.2
dargestellt.

6.9 EGV-Gebiet NSG Kudensee (DE 2021-401)

6.9.1 Gebietsbeschreibung

6.9.1.1 Übersicht über das Schutzgebiet

Das EGV-Gebiet „NSG Kudensee“ (DE 2021-401) liegt im Naturraum Dithmarscher Marsch etwa
4,6 km nordöstlich des B-Plangebietes. Es umfasst den gleichnamigen See sowie ihn umgebende
Flächen und hat eine Ausdehnung von 249 ha. Eine Übersicht über das Gebiet gibt Abbildung 6-9.
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Beim Kudensee handelt es sich um ein Restgewässer eines vor ca. 4.000 bis 5.000 Jahren an dieser
Stelle entstandenen Strandsees. Er wurde in den letzten Jahrhunderten durch hydrologische
Festlegungen und Aufspülungen stark verändert. Die Ufer des Sees sind mit Röhricht,
Weidengebüschen und Bruchwaldresten bestanden. Die den See umgebenden Flächen sind während
des Baus des Nord-Ostsee-Kanals aufgespült worden, sie entwickeln sich relativ ungestört.

Die Schutzwürdigkeit des Gebietes leitet sich aus seiner landesweiten Bedeutung als Rastgebiet für
den Zwergschwan und als Brutplatz für die Arten Tüpfelsumpfhuhn, Uferschnepfe, Kampfläufer und
Rohrschwirl ab.

Abbildung 6-9: Gebietsabgrenzung des EGV-Gebiets NSG Kudensee

Erläuterungen: Ohne Maßstab. Das EGV-Gebiet NSG Kudensee (2021-401) ist horizontal schraffiert
dargestellt. Quelle: verändert nach MLUR 2007, Kartengrundlage:
Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein

Die im Gebiet vorhandenen Biotopkomplexe und deren Flächenanteile sind in Tabelle 6-48 aufgeführt.
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Tabelle 6-48: Biotopkomplexe im EGV-Gebiet NSG Kudensee

Biotopkomplex Flächenanteil

Grünlandkomplexe mittlerer Standorte 55%

Ried- und Röhrichtkomplex 22%

Binnengewässer 15%

Laubwaldkomplex (bis 30 % Nadelbaumanteil) 7%

Fels- und Rohbodenkomplexe 1%

Das EGV-Gebiet Kudensee hat den Status eines Naturschutzgebiets (MLUR 1993).

6.9.1.2 Erhaltungsziele

Übergreifende Ziele

MLUR (2007) nennt als übergreifende Ziele die Erhaltung des Gebietes als landesweit bedeutsames
Rastgebiet des Zwergschwans sowie als bedeutsamer Brutplatz für Röhricht und Wiesenvögel. Die
Lebensbedingungen der in Tabelle 6–19 genannten Artern sind zu sichern.

Erhaltungsziele für Vogelarten

Im Folgenden sind die von MLUR (2007) genannten übergreifenden Erhaltungsziele für das EGV-
Gebiet NSG Kudensee genannt. Diese umfassen auf allgemeiner Ebene auch Erhaltungsziele, die für
einzelne Vogelarten noch weiter spezifiziert sind sowie den Schutzzweck des NSG Kudensee gemäß
NSG-Verordnung. In der konkreten Konfliktanalyse wird ggf. auf die detaillierteren vogelartenspezifi-
schen Erhaltungsziele oder der Schutzzweck des genannten NSG direkt Bezug genommen.

Erhaltung des Gebietes als landesweit bedeutsames Rastgebiet des Zwergschwanes sowie als
bedeutsamer Brutplatz für Röhricht- und Wiesenvögel. Die Lebensbedingungen der in Tabelle 6-49
genannten Vogelarten sind zu sichern (MLUR 2007).

Für die wertbestimmenden Vogelarten (Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.) werden getrennt nach den im EGV-Gebiet vorkommenden Lebensräumen folgende Aspekte
genannt, die dem Erhalt eines günstigen Erhaltungszustandes dieser Arten dienen:

Arten des (Feucht- )Grünlands wie rastende Zwergschwäne und Brutvorkommen von Kampfläufer,
Bekassine und Uferschnepfe

„Erhaltung

- der Störungsarmut in der Brutzeit zwischen dem 1. März - 31. Juli und in den Rastzeiten des
Zwergschwans im Februar und März,

- von hohen Grundwasserständen und kleinen offenen Wasserflächen wie Tümpeln, Gräben, Blän-
ken und Mulden,

- von Offenflächen, die eine hohe Bodenfeuchte aufweisen bzw. von Verlandungszonen, sumpfigen
Stellen im Kulturland mit kurzrasiger bzw. niedriger oder lückiger Vegetation und geringer Zahl von
Vertikalstrukturen,

- geeigneter Nahrungs- und Rastgebiete wie Schlick- und Schlammflächen, nasser Wiesen und
Seichtwasserzonen mit nicht zu dichter Vegetation und weichem Boden, Seggenriedern, Sümpfen

(Kampfläufer, Bekassine),

- von Überschwemmungsflächen, inklusive angrenzender Grünlandbereiche (Zwergschwan),
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- von möglichst ungestörten Beziehungen zwischen einzelnen Teilhabitaten im Gebiet wie Nah-
rungsgebieten und Schlafplätzen, insbesondere keine vertikalen Fremdstrukturen
(Zwergschwan).“ (MLUR 2007)

Arten der (Land-) Röhrichte, Weidengebüsche und Hochstauden wie Rohr- und Wiesenweihe, Tüpfel-
sumpfhuhn und Schilfrohrsänger

„Erhaltung

- von natürlichen Bruthabitaten wie Röhrichten,Verlandungsgesellschaften und Hochstaudenfluren,
von Verlandungszonen, Kleingewässern, extensiv genutztem Feuchtgrünland u.ä. als Jagdgebiete
in der Umgebung der Brutplätze,

- von Ansitzwarten für die Wiesenweihe,

- der Störungsarmut am Brutplatz zwischen dem 1. Mai - 31. August (Wiesen- und Rohrweihe),

- von Räumen im Umfeld der Bruthabitate, die weitgehend frei von vertikalen Fremdstrukturen wie
z.B. Stromleitungen und Windkrafträdern sind (Rohr- und Wiesenweihe),

- von Verlandungsgesellschaften, Röhrichten, Hochstauden- und Großseggenriedern mit einzelnen
Weidenbüschen und Nasswiesen (Tüpfelsumpfhuhn, Schilfrohrsänger),

- eines über die Brutzeit konstanten, ausreichend hohen Wasserstandes (Tüpfelsumpfhuhn),

- lückiger Schilfbestände mit langen Grenzlinien und mit z.T. geringer Halmdichte (Schilfrohrsän-
ger).“ (MLUR 2007)

Arten der Seen, Teiche und Kleingewässer wie Knäkente, Trauerseeschwalbe und Rohrschwirl

„Erhaltung

- von pflanzen- bzw. deckungsreichen Brutmöglichkeiten auf dem See, auf flachen Kleingewässern
sowie in Überschwemmungsbereichen oder Gräben (Knäkente),

- von offenen Flachwasserbereichen mit üppiger Unterwasservegetation und z.T kurzrasigen Rand-
bereichen zur Nahrungsaufnahme (Knäkente),

- ausreichend hoher Wasserstände,

- des reichen Wirbellosenvorkommens des Gewässers als Nahrungsgrundlage für rastende Trauer-
seeschwalben,

- eines möglichst hohen Anteils extensiv bewirtschafteten Grünlands im Umfeld des Sees als Nah-
rungsflächen rastender Trauerseeschwalben,

- von wasserständigen Altschilfbeständen ohne oder mit nur geringer Verbuschung (Rohrschwirl).“
(MLUR 2007)

6.9.1.3 Für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile

Europäische Vogelarten nach Art. 1 VS-RL

Folgende in Tabelle 6-49 genannte europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL sind im Standardda-
tenbogen des EGV-Gebietes NSG Kudensee aufgeführt. Auf sie beziehen sich gemäß § 10 Abs. 1 Nr.
10 die in Kapitel 6.9.1.2 genannten gebietsspezifischen Erhaltungsziele (BMVBW 2004A).
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Tabelle 6-49 Europäische Vogelarten (Art. 4. Abs. 1 VS-RL, Anhang I-Arten und Art. 4.
Abs. 2 VS-RL, Zugvogelarten) im EGV-Gebiet NSG Kudensee

FFH-Code Art Status Erhaltun
gszustan

d

Populationsgröße

ACROSCHO Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger] B B 18

ALAUARVE Alauda arvensis [Feldlerche] B B 50

ANASQUER Anas querquedula [Knäkente] B B 3

ANTHPRAT Anthus pratensis [Wiesenpieper] B B 12

CHLINIGE * Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe] G B 5

CIRCAERU * Circus aeruginosus [Rohrweihe] B B 6

CIRCPYGA * Circus pygargus [Wiesenweihe] B B 1

CYGNCOLU * Cygnus columbianus [Zwergschwan] G B 1054

GALLGALL Gallinago gallinago [Bekassine] B B 2

LIMOLIMO Limosa limosa [Uferschnepfe] B B 50

LOCOLUSC Locustella luscinioides [Rohrschwirl] B B 14

OENAOENA Oenanthe oenanthe [Steinschmätzer] B B 4

PHILPUGN * Philomachus pugnax [Kampfläufer] B B 8

PORZPORZ * Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn] B B 6

TRINTOTA Tringa totanus [Rotschenkel] B B 8

Erläuterung: Status: B = Brutvogel, G = Gastvogel;
Erhaltungszustand: A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht;
* = Art des Anhang I VS-RL
grau hinterlegt: Arten des Standarddatenbogens, die nicht in den Erhaltungszielen genannt sind

6.9.1.4 Managementpläne

Für das EGV-Gebiet „NSG Kudensee“ und das NSG Kudensee liegen keine Managementpläne bzw.
Pflege- und Entwicklungspläne vor.

6.9.1.5 Räumliche Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Zwischen dem FFH-Gebiet „Kudensee“ und dem EGV-Gebiet „NSG Kudensee“ bestehen laut
Standarddatenbogen Beziehungen. Sie sind in Tabelle 6-50 aufgelistet.

Tabelle 6-50: Natura 2000-Gebiete mit Beziehung zum EGV-Gebiet NSG Kudensee

Nr. Name Typ Status Räumliche
Beziehung

DE 2021-301 „Kudensee“ FFH-Gebiet Bestehend Das FFH-Gebiet liegt
komplett innerhalb des
EGV-Gebietes „NSG
Kudensee“

6.9.2 Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen auf die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck des Schutzgebietes

Tabelle 6-51 gibt eine Übersicht zu den potenziell negativen Auswirkungen durch die im
Geltungsbereich des B-Planes Nr. 56 gelegenen Vorhabenteile für die Erhaltungsziele bzw. den
Schutzzweck des EGV-Gebiets „NSG Kudensee“ maßgeblichen Bestandteile. Diese Aspekte werden
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im Rahmen der vorliegenden Natura 2000-Verträglichkeitsabschätzung näher untersucht. Zu den
wasserseitigen Auswirkungen und den Auswirkungen durch die Steinkohleanlieferung siehe Kapitel 4.

Tabelle 6-51: Relevante Wirkungen auf das EGV-Gebiet „NSG Kudensee“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Betroffenheit maßgeblicher Bestandteile

Anlage hohe Anlagenbestandteile Veränderung der Raumstruktur Zwergschwan
(Weitere in Tabelle 6-49 genannte Vogelarten
werden aufgrund der Art des Wirkfaktors i.V. mit
der Ökologie der Arten nicht betroffen sein.)

Betrieb Betrieb der Anlage Stoffimmissionen In Tabelle 6-49 genannte Vogelarten

Durch weitere landseitige vorhabenbedingte Wirkfaktoren im Geltungsbereich des B-Planes, die in
Tabelle 4-1 genannt sind, werden aufgrund ihrer Art, Intensität, Reichweite oder Dauer keine
negativen Auswirkungen auf die maßgeblichen Bestandteile des EGV-Gebietes „NSG Kudensee“
erwartet. Diese Faktoren sind in Tabelle 6-52 dargestellt.

Tabelle 6-52: Irrelevante Wirkfaktoren für das EGV-Gebiet „NSG Kudensee“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Begründung

visuelle Effekte

Luftschallimmissionen

Bau der
Anlagenbestandteile

Lichtimmissionen

visuelle Effekte

Bau

Straßenverkehr

Luftschallimmissionen

Die Baustelle ist ca. 4,5 km entfernt. Baubedingte visuelle
Effekte, Luftschall- und Lichtimmissionen reichen nicht bis in
das  EGV-Gebiet „NSG Kudensee“

LuftschallimmissionenBetrieb des
Kraftwerks

Lichtimmissionen

Schall- und Lichtimmissionen reichen nicht bis in das EGV-
Gebiet

Visuelle Effekte

Betrieb

Lieferverkehr  per
LKW/Bahn

Luftschallimmissionen

Luftschallimmissionen und visuelle Effekte reichen nicht bis in
das EGV-Gebiet

6.9.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des EGV-Gebiets „NSG Kudensee“ durch
die in dieser FFH-Verträglichkeitsuntersuchung betrachteten Wirkfaktoren (siehe Tabelle 6-52) können
ausgeschlossen werden.

6.9.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Im Folgenden werden die potenziellen anlagenbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf die für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des EGV-Gebiets „NSG
Kudensee“ abgeschätzt (Tabelle 6-49).
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Anlagenbedingte Auswirkungen auf den Zwergschwan

Veränderung der Raumstruktur durch hohe Anlagenbestandteile

Der Zwergschwan ist maßgeblicher Bestandteil sowohl des EGV-Gebiets „Unterelbe“ als auch des
EGV-Gebiets „NSG Kudensee“. Beide Gebiete bieten der Art Schlafplätze und Nahrungsflächen. Da
Zwergschwäne tägliche Nahrungsflüge von bis zu 16 km durchführen (Bauer et al. 2005), ist
anzunehmen, dass es regelmäßige Wanderungsbewegungen von Zwergschwäne zwischen diesen
beiden Gebieten gibt. Eine vorhabenbedingte Veränderung der Raumstruktur kann auf Zwergschwäne
als Hindernis oder Barriere wirken.

Die Auswirkungen der Veränderung der Raumstruktur durch hohe Anlagenbestandteile auf
Zwergschwäne, auch im Hinblick auf das EGV-Gebiet „NSG Kudensee“, werden in Kapitel 6.8.2.2
besprochen. Demnach sind keine erheblichen anlagenbedingte Auswirkungen durch Veränderung der
Raumstruktur durch hohe Anlagenbestandteile zu erwarten. Das Vorhaben steht somit insbesondere
nicht dem Erhaltunzsziel „Erhaltung von möglichst ungestörten Beziehungen zwischen einzelnen
Teilhabitaten im Gebiet wie Nahrungsgebieten und Schlafplätzen, insbesondere keine vertikalen
Fremdstrukturen (Zwergschwan).“ (MLUR 2007) entgegen.

Betriebsbedingte Auswirkungen durch Stoffimmissionen auf Vogelarten

Entsprechend der Angaben in Kapitel 6.4.2.3 sind erhebliche Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps
3150 „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions“ im
z.T. deckungsgleichen FFH-Gebiet „Kudensee“ durch eine sehr geringe Erhöhung der
Stickstoffeinträge in einen eutrophen See nicht zu erwarten.

Auch durch für die in Tabelle 6-49 genannten Vogelarten sind keine erheblichen Auswirkungen durch
Stickstoffimmissionen zu erwarten, da die Zusatzbelastung durch Stickstoffimmissionen im Vergleich
zur bestehenden Vorbelastung gering ist. Trotz dieser Vorbelastung haben die für das Gebiet
maßgeblichen Vogelarten einen guten Erhaltungszustand. Es ist daher nicht anzunehmen, dass sich
dies durch eine geringe Erhöhung der Stickstoffimmissionen ändert. Geringfügig erhöhte
Stickstoffimmissionen stehen keinem Erhaltungsziel für maßgebliche Bestandteile des hier
betrachteten Gebiets entgegen.

6.9.2.3 Übersicht über erhebliche vorhabenbedingte Auswirkungen auf das EGV-
Gebiet „NSG Kudensee“

Tabelle 6-53 gibt eine Übersicht über erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
des Vorhabens auf das EGV-Gebiet „NSG Kudensee“.

Tabelle 6-53: Erhebliche Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des EGV-Gebiets
„NSG Kudensee“

Maßgebliche Bestandteile Erhebliche
baubedingte
Auswirkungen

Erhebliche
anlagenbedingte
Auswirkungen

Erhebliche
betriebsbedingte
Auswirkungen

In Tabelle 6-49 genannte Vogelarten. keine keine keine

Für die in Tabelle 6-49 genannten Arten im EGV-Gebiet „NSG Kudensee“ sind negative Auswirkungen
der betrachteten Wirkfaktoren des Vorhabens, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets führen, nicht zu
erwarten. Durch die Faktoren kann das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt werden.
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Diese Aussagen sind in der FFH-VU im BImSchG-Verfahren unter Berücksichtigung der Summation
und weiterer Vorhabenteile zu überprüfen. Vorhabenauswirkungen, die im BImSchG-Verfahren
betrachtet werden, sind in Kapitel 6.1.2 dargestellt.

6.10 EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel, Teilgebiet 1: Neufelder Vorland“ (DE 2323-401)

6.10.1 Gebietsbeschreibung

6.10.1.1 Übersicht über das Schutzgebiet

Das gesamte Vogelschutzgebiet umfasst den schleswig-holsteinischen Teil der Elbmündung mit dem
Neufelder Vorland sowie weite Teile des Elbästuars. Hierzu zählen die Unterelbe mit den
eingelagerten Inseln zwischen der Mündung der Krückau und der Stadt Wedel, die Mündungsbereiche
der Pinnau und der Stör sowie die eingedeichte Haseldorfer und Wedeler Marsch. Das Gebiet ist
7.426 ha groß. In der vorliegenden VU wird das „Teilgebiet 1: Neufelder Vorland“ untersucht. Es
nimmt innerhalb des Gesamtgebietes eine Sonderstellung ein, da es bereits deutlich von der Nordsee
beeinflusst ist. Eine Übersicht zur Lage von „Teilgebiet 1: Neufelder Vorland“ gibt Abbildung 6-10, das
Teilgebiet liegt ca. 6.700 m westlich des B-Plangebietes

Abbildung 6-10: Gebietsabgrenzung des EGV-Gebiets „Unterelbe bis Wedel, Teilgebiet 1
Neufelder Vorland“

Erläuterungen: Ohne Maßstab. Das EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel (DE 2323-401), Teilgebiet 1:
Neufelder Vorland“ ist horizontal schraffiert dargestellt. Quelle: verändert nach MLUR
2007, Kartengrundlage: Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein
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MLUR (2007) charakterisiert das Gebiet folgendermaßen:

Neufelder Vorland:

„Die Elbmündung ist gekennzeichnet durch eine Durchmischung des Süßwassers der Elbe mit dem
Salzwasser der Nordsee. Ihr Mündungsbereich wird charakterisiert durch das breite Neufelder Vor-
land mit seiner typischen Abfolge von Grünland, Röhricht, Watten und Flachwasserbereichen.“

Übrige Teilgebiete:

„Für den Flusslauf der Elbe von der Mündung der Krückau bis Wedel sind Süß- und Brackwasser-
watten, Schlammbänke, Flachwasser- und Unterwasserbereiche, Röhrichte, Vorlandbereiche, Sand-
und Schlickinseln sowie tidebeeinflusste Elb-Nebenarme charakteristisch. Gewässerbegleitend
kommen kleine Auwälder und ausgedehnte Feuchtwiesen vor.“

Die im gesamten EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel“ vorhandenen Biotopkomplexe und deren
Flächen-Anteile sind in Tabelle 6-54 aufgeführt.

Tabelle 6-54: Biotopkomplexe im EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel“

Biotopkomplex Flächenanteil

Ästuare (Fließgewässermündungen mit Brackwassereinfluss u./od. Tidenhub, incl. Uferbiotope 52%

Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden 14%

Grünlandkomplexe mittlerer Standorte 11%

Ried- und Röhrichtkomplex 8%

Salzgrünlandkomplex tidenbeeinflusst (Schlamm- und Schlickküsten [Nordsee] 7%

Laubwaldkomplexe (bis 30% Nadelbaumanteil) 4%

Binnengewässer 2%

Gehölzkulturkomplex 1%

Grünlandkomplexe trockener Standorte 1%

Im EGV–Gebiet „Unterelbe bis Wedel“ befinden sich mehrere Naturschutz- und
Landschaftsschutzgebiete (s.u.). In den Verordnungen zu diesen Gebieten wird der jeweilige
Schutzzweck beschrieben.

Naturschutzgebiete im EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel“

- Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland

- Neßsand

- Eschschallen im Seestermüher Vorland

- Pagensand

- Neufelder Bucht

- Deichvorland Blomesche Wildnis

- Wedeler und Hetlinger Marsch

Landschaftsschutzgebiete im EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel“

- Kollmarer Marsch

- Pinneberger Elbmarschen
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- Wedeler und Hetlinger Marsch

6.10.1.2 Erhaltungsziele

Übergreifende Ziele für das Gesamtgebiet (MLUR 2007)

- Erhaltung der besonderen Bedeutung der Unterelbe bis Wedel als Brutgebiet für Greifvögel,
Blaukehlchen, Flussseeschwalben und Vögel des Grünlands und der Röhrichte und als
Rastgebiet insbesondere für Limikolen, Seeschwalben und Enten. Die Grünlandflächen sind als
ein wichtiges Überwinterungsgebiet für verschiedene Gänse zu erhalten.

- Erhaltung einer strukturreichen, vielfältigen, naturnahen Landschaft als Lebensraum für die o. g.
Vogelarten. Von besonderer Bedeutung ist der Erhalt der Flachwasser-, Watt- und Röhrichtflä-
chen. Die Ausweitung des Tideeinflusses auf weitere Gebietsteile ist anzustreben.

- Weiterhin ist die den Erfordernissen des Vogelschutzes angepasste, extensive Nutzung bzw.
Pflege der Grünlandflächen als Brutgebiet für Wiesenvögel und Äsungsfläche für Schwäne, Gänse

und Enten wichtig.

- Das Neufelder Vorland nimmt innerhalb des Gesamtgebietes eine Sonderstellung ein, da es
schon deutlich durch die Nordsee beeinflusst ist. Das Artenspektrum weicht daher deutlich von
den übrigen Gebietsteilen ab. Diese besonderen Bedingungen sind zu erhalten.

Übergreifende Ziele für das „Teilgebiet 1: Neufelder Vorland“ (MLUR 2007)

- „Erhaltung der typischen Abfolge von Grünland, Röhricht, Watten und Flachwasserbereichen,
durch die das Teilgebiet geprägt ist. Besondere Bedeutung hat die Erhaltung einer möglichst
natürlichen Gewässerdynamik, die die Erhaltung der geomorphologischen Dynamik im Ästuar

einschließt.“

Erhaltungsziele für Vogelarten (Teilgebiet 1: Neufelder Koog)

Von Bedeutung ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der in der Tabelle 6-55
genannten Arten und ihrer Lebensräume. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu
berücksichtigen:

Rastende und überwinternde Gänse und Enten wie Graugans, Nonnengans, Ringelgans, Brandgans,
Krickente und Spießente

„Erhaltung

- von störungsarmen Rast- und Nahrungsgebieten insbesondere in Salzwiesen, Gewässern, Über-
schwemmungsflächen und Wattflächen,

- von störungsarmen Schlafplätzen, i.d.R. Flachwasserbereichen, Sandbänken, Wattflächen oder
Überschwemmungsflächen,

- von weitgehend unzerschnittenen Räumen zwischen Nahrungs- und Schlafplätzen im Gebiet, ins-
besondere keine hohen vertikalen Fremdstrukturen,

- günstiger Nahrungsverfügbarkeit.“ (MLUR 2007).
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Rastende Limikolen wie Alpenstrandläufer, Dunkler Wasserläufer, Kampfläufer, Goldregenpfeifer,
Kiebitzregenpfeifer, Pfuhlschnepfe, Säbelschnäbler, Sanderling und Sandregenpfeifer

„Erhaltung

- von extensiv genutztem bzw. gepflegtem, salzbeeinflußtem Grünland,

- von Offenflächen, die eine hohe Bodenfeuchte, niedrige Vegetation und geringe Zahl von Vertikal-
strukturen aufweisen,

- der bevorzugten Rastgebiete wie Schlick- und Schlammflächen, Schlick- und Mischwattflächen,
nassen, kurzrasigen Wiesen und Flachwasserzonen,

- weitgehend ungestörter Rast- bzw. Mausergebiete und Hochwasserrastplätze,

- günstiger Nahrungsverfügbarkeit.“ (MLUR 2007).

Brütende und rastende Seeschwalben (Fluss-, Lach- und Trauerseeschwalbe)

„Erhaltung

- der Brutlebensräume der Lachseeschwalbe in den Vorländern der Unterelbe,

- von kurzrasigen oder kiesigen Arealen in den Brutgebieten der Flussseeschwalbe,

- von Gewässern mit reichen Kleinfischvorkommen im Umfeld der Brutkolonien der Flusssee-
schwalben,

- von nahrungsreichen, extensiv bewirtschafteten Flächen im Binnenland im weiteren Umfeld der
Kolonien der Lachseeschwalbe, insbesondere Wiesen und Weiden,

- naturnaher Salzwiesen und naturnaher Flußläufe,

- von pflanzenreichen, flachen Kleingewässern, z.B. Prielstrukturen, Überschwemmungsbereichen,
Gräben u.ä.,

- der Störungsarmut im Bereich der Kolonien während Ansiedlung und Brut zwischen dem 15.04.
und 31.08.,

- ungestörter Rastgebiete.“ (MLUR 2007).

Brutvögel des Grünlandes wie Uferschnepfe, Rotschenkel und Kiebitz

„Erhaltung

- von großflächigen, extensiv genutzten Marschwiesen, Elbevorländern und Verlandungszonen mit
kurzrasiger bzw. lückiger Vegetation und geringer Zahl von Vertikalstrukturen sowie unbeweideten

Salzwiesen,

- von hohen (Grund)Wasserständen, kleinen offenen Wasserflächen, Blänken und Mulden und
einer geringen Nutzungsintensität,

- der Störungsarmut in den Brutgebieten zwischen dem 01.03. und 31.07.“ (MLUR 2007).

Säbelschnäbler als Brutvogel

„Erhaltung

-  von Schlick- und Mischwattflächen im Ästuar zum Nahrungserwerb,

- von angrenzenden, vegetationsarmen Flächen mit einzelnen dichteren Pflanzenbeständen wie
Salzwiesen als Brutplätze.“ (MLUR 2007).
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6.10.1.3 Für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile

Tabelle 6-55: Europäische Vogelarten (Art. 4. Abs. 1 VS-RL, Anhang I-Arten und Art. 4.
Abs. 2 VS-RL, Zugvogelarten) im EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel“

FFH-Code Art Status Erhaltun
gszustan

d

Populationsgrö-ße
BP / Rastvögel

ACROSCHO Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger] B k.A. k.A.
ALCEATTH *Alcedo atthis [Eisvogel] B B 2 / -
ANASACUT Anas acuta [Spießente] G B - / 800
ANASCREC Anas crecca [Krickente] G B - / 9.000
ANSEALBI Anser albifrons [Bläßgans] G B - / 4.900
ANSEANSE Anser anser [Graugans] G B - / 4.500
BOTASTEL *Botaurus stellaris [Rohrdommel] B C 1 / -
BRANLEUC *Branta leucopsis [Nonnengans] G B - / 22.000
BRANRUFI Branta bernicla [Ringelgans] G B - / 4.700
CALIALBA Calidris alba [Sanderling] G B - / 1.160
CALIALPI Calidris alpina [Alpenstrandläufer] G B - / 21.000
CHARHIAT Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer] G B - / 5.200
CHLINIGE *Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe] G B - / 200
CICOCICO *Ciconia ciconia [Weißstorch] B B 1 / -
CIRCAERU *Circus aeruginosus [Rohrweihe] B B 11 / -
CREXCREX *Crex crex [Wachtelkönig] B B 5 / -
CYGNCO_B *Cygnus columbianus bewickii [Zwergschwan] G B - / 320
CYGNCYGN *Cygnus cygnus [Singschwan] G B - / 100
FALCPERE *Falco peregrinus [Wanderfalke] B B 4 / -
GALLGALL Gallinago gallinago [Bekassine] B k.A. k.A.
GELONILO *Gelochelidon nilotica [Lachseeschwalbe] B B r / -
HAEMOSTR Haliaeetus albicilla [Seeadler] B B 2 / -
LANICOLL Lanius collurio [Neuntöter] B B 5 / -
LARUMINU *Larus minutus [Zwergmöwe] G B - / 1.300
LIMOLAPP Limosa lapponica [Pfuhlschnepfe] G B - / 6.600
LIMOLIMO Limosa limosa [Uferschnepfe] B k.A. k.A.
LUSCSVEC *Luscinia svecica B B 50 / -
MERGALBE Mergus albellus [Zwergsäger] G B - / 100
MILVMILV Milvus milvus [Rotmilan] B B 1 / -
PHILPUGN *Philomachus pugnax [Kampfläufer] G B - / 420
PLUVAPRI *Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer] G B - / 5.500
PLUV SQUA Pluvialis squatarola [Kiebitzregenpfeifer] G B - / 3.800
PORZPORZ *Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn] B B 6 / -
RECUAVOS *Recurvirostra avosetta [Säbelschnäbler] B, G B 46 / 2.400
REMIPEND Remiz pendulinus [Beutelmeise] B k.A. k.A.
STERNHIRU *Sterna hirundo [Flußseeschwalbe] B, G C 486 / 3.500
TADOTADO Tadorna tadorna [Brandente (Brandgans)] G B - / 10.300
TRINERYT Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer] G B - / 2.250
TRINTOTA Tringa totanus [Rotschenkel] B k.A. k.A.
VANEVANE Vanellus vanellus [Kiebitz] B k.A. k.A.

Erläuterung: Status: B=Brutvogel, G=Rastvogel; Erhaltungszustand: B = gut, C = mittel bis schlecht;
* = Arten des Anhang I VRL; grau: nur in den Erhaltungszielen und nicht im
Standarddatenbogen genannte Arten; k.A.=keine Angabe.

6.10.1.4 Managementpläne

Es gibt ein Rahmenkonzept zu Erhaltungs- und Entwicklungszielen für das Elbästuar (KifL 2005).

6.10.1.5 Räumliche Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

In Tabelle 6-56 erfolgt eine Übersicht der Natura 2000-Gebiete mit räumlichem Bezug zum Prüfgebiet.
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Tabelle 6-56: Natura 2000-Gebiete mit Beziehung zum EGV-Gebiet „Unterelbe bis
Wedel“

Nr. Name Typ Status Räumliche Bezie-hung

DE 2323-392 Schleswig-Holsteinisches Elbästuar
und angrenzende Flächen

FFH-Gebiet bestehend Das EGV-Gebiet „Unterelbe bis
Wedel“ überschneidet sich mit einem
Teilbereich des FFH-Gebietes

6.10.2 Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen

Tabelle 6-57 gibt eine Übersicht zu den potenziell negativen Auswirkungen durch die im
Geltungsbereich des B-Planes Nr. 56 gelegenen Vorhabenteile auf die maßgeblichen Bestandteile
des EGV-Gebietes „Unterelbe bis Wedel, Teilgebiet 1: Neufelder Vorland“. Nur diese Aspekte werden
im Rahmen der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsuntersuchung näher untersucht. Zu den
wasserseitigen Auswirkungen und den Auswirkungen durch die Steinkohleanlieferung siehe Kap. 4.

Tabelle 6-57: Relevante Wirkungen auf das EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel,
Teilgebiet 1, Neufelder Vorland“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Betroffenheit maßgeblicher Bestandteile

Anlage Hohe
Anlagenbestandteile

Veränderung der
Raumstruktur

Graugans, Weißwangengans, Brandgans, Krickente,
Spießente

Durch weitere vorhabenbedingte landseitige Wirkungen im Geltungsbereich des B-Planes, die in
Tabelle 4-1 genannt sind, werden aufgrund ihrer Art, Intensität, Reichweite oder Dauer keine
negativen Auswirkungen auf die maßgeblichen Bestandteile des EGV-Gebietes „Unterelbe bis Wedel,
Teilgebiet 1: Neufelder Vorland“ erwartet. Diese Faktoren sind in Tabelle 6-58 dargestellt.
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Tabelle 6-58: Irrelevante Wirkfaktoren für das EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel
Teilgebiet 1, Neufelder Vorland“

Phase Vorhabenmerkmal Wirkfaktor Begründung

Luftschallimmission
landseitig
insbesondere durch
Rammen

Mit mindestens 6.700 m Entfernung liegt das EGV-Gebiet
außerhalb der Reichweite möglicher Auswirkungen durch
Schallimmission.

Visuelle Effekte Baustelle ist mindestens 6.700 m entfernt. Auch empfindliche
Arten wie die Weißwangengans reagieren bei diesen
Distanzen nicht mehr.

Bau der
Anlagenbestandteile

Lichtimmission Baustelle ist mindestens 6.700 m entfernt. Auch empfindliche
Arten wie die Weißwangengans reagieren bei diesen
Distanzen nicht mehr.

Luftschallimmission
landseitig

Mit mindestens 6.700 m Entfernung liegt das EGV-Gebiet
außerhalb der Reichweite möglicher Auswirkungen durch
Schallimmission.

Bau

Straßenverkehr

Visuelle Effekte Verkehrswege sind mehrere Kilometer vom EGV-Gebiet
entfernt. Auswirkungen sind daher ausgeschlossen

Luftschallimmission Mit mindestens 6.700 m Entfernung liegt das EGV-Gebiet
außerhalb der Reichweite möglicher Auswirkungen durch
Schallimmission.

Betrieb des
Kraftwerks

Lichtimmission Mit mindestens 6.700 m Entfernung liegt das EGV-Gebiet
außerhalb der Reichweite möglicher Auswirkungen durch
Lichtimmission.

Luftschallimmission Betriebsbedingter LKW- und Bahnverkehr findet mehrere
Kilometer vom EGV-Gebiet entfernt statt. Auswirkungen durch
Lärm sind daher ausgeschlossen

Betrieb

Lieferverkehr per
LKW/Bahn

Visuelle Effekte Verkehrswege sind mehrere Kilometer vom EGV-Gebiet
entfernt. Auswirkungen sind daher ausgeschlossen.

Betrieb Betrieb des
Kraftwerks

Stoffimmissionen
über den Luftweg

Indirekte Wirkungen auf alle wertgebenden Vogelarten
(Tabelle 6-55) durch Veränderung der Lebensräume
(Eutrophierung durch Stickstoffeintrag) oder über die
Nahrungskette

6.10.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten

6.10.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen

Anlagenbedingte Auswirkungen auf rastende und überwinternde Gänse und Enten wie
Graugans, Weißwangengans, Ringelgans, Brandgans, Krickente und Spießente

Veränderung der Raumstruktur durch hohe Anlagenbestandteile

Es ist anzunehmen, dass rastende und überwinternde Gänse und Enten des EGV-Gebietes
„Unterelbe bis Wedel, Teilgebiet Neufelder Vorland“ benachbarte Gebiete der Region (z.B. EGV-
Gebiet „Vorland St. Margarethen“) zur Nahrungssuche, zur Rast oder als Schlafplatz aufsuchen. Der
Geltungsbereich von B-Plan Nr. 56 liegt zwischen dem EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel, Teilgebiet
1: Neufelder Vorland“ und dem EGV-Gebiet „Vorland St. Margarethen“. Pendeln die Vögel zwischen
den Gebieten, treten Barrierewirkungen und in Einzelfällen möglicherweise auch Vogelschlag auf. Da
die durch das Umfliegen verursachten Umwege aber sehr gering sind und Vogelschlag nur in
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Einzelfällen und bei extremen Witterungsbedingungen (Sturm, dichter Nebel) zu erwarten ist, werden
die Auswirkungen allenfalls geringfügig und damit unerheblich negativ eingeschätzt. Es ist auch davon
auszugehen, dass Gewöhnungseffekte eintreten werden.

6.10.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen auf alle wertgebenden Brut- und Gastvögel (Tabelle 6-55)

Stoffimmissionen durch den Betrieb des Kraftwerks

Es kommt zu keinen betriebsbedingten Auswirkungen.

6.10.2.4 Übersicht über erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen

Für die in Tabelle 6-55 genannten Arten im EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel, Teilgebiet 1: Neufelder
Vorland“ sind negative Auswirkungen der betrachteten Wirkfaktoren des Vorhabens, die zu
erheblichen Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen
Bestandteile des EGV-Gebiets führen, nicht zu erwarten. Durch die Faktoren kann das Gebiet als
solches nicht beeinträchtigt werden.

Diese Aussage ist in der FFH-VU im BImSchG- und wasserrechtlich Verfahren unter Berücksichtigung
der Summation und weiterer Vorhabenteile zu überprüfen.
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7 ZUSAMMENFASSUNG

7.1 Vorgehensweise

Die Stadt Brunsbüttel plant im Industriegebiet Brunsbüttel die Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 56 „Kohlekraftwerk an der Holstengrenze zwischen SAVA und Kernkraftwerk“
Dieser Bebauungsplan ist erforderlich, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das
Vorhaben der SüdWestStrom Kraftwerk GmbH & Co. KG zu schaffen. Diese plant die Errichtung und
den Betrieb eines Steinkohlekraftwerks an der genannten Stelle.

Beim hier betrachteten Bebauungsplan handelt es sich um einen Plan im Sinne von § 10 BNatSchG,
für den nach § 20 LNatSchG Schleswig-Holstein und § 34c NNatG i.V.m. § 34 BNatSchG eine
Überprüfung der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher
Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes erforderlich ist. Aufgrund der Nähe des
Bebauungsplanes zu entsprechenden Gebieten ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.
Das vorliegende Dokument enthält eine entsprechende FFH- Verträglichkeitsuntersuchung.

Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 56 sind die
folgenden im näheren Umfeld des geplanten Vorhabens liegenden Natura 2000-Gebiete:

- FFH-Gebiet DE 2323-392 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen
(Teilgebiet 6: Elbe bei Brunsbüttel/St. Margarethen)“

- FFH-Gebiet DE 2018-331 „Unterelbe“

- FFH-Gebiet DE 2021-301 „Kudensee“

- FFH-Gebiet DE 2020-301 „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“

- FFH-Gebiet DE 2022-302 „Vaaler Moor und Herrenmoor“

- EGV-Gebiet DE 2121-402 „Vorland St. Margarethen“

- EGV-Gebiet DE 2121-401 „Unterelbe“

- EGV-Gebiet DE 2021-401 „NSG Kudensee“

- EGV-Gebiet DE 2323-401 „Unterelbe bis Wedel (Teilgebiet 1: Neufelder Vorland)“

7.2 Phase 1: Ergebnis des Screenings

In der ersten Phase (Screening) wurde geprüft, ob möglicherweise maßgebliche Bestandteile der
Natura 2000-Gebiete betroffenen sein können. Ein wesentliches Kriterium sind die in der Leitline des
StUA (2007) benannten Irrelevanschwellen für Immissionen. Für Schallimmissionen werden die
Kriterien aus KIfL (2007) als Prüfschwelle herangezogen. Für die Natura 2000-Gebiete

- FFH-Gebiet DE 2020-301 „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn“

- FFH-Gebiet DE 2021-301 „Kudensee“

- EGV-Gebiet DE 2021-401 „NSG Kudensee“

werden diese Prüfschwellen unterschritten, sodass Auswirkungen auf die maßgebliche Bestandteile
dieser Natura 2000-Gebiete nicht zu erwarten sind. Sie werden jedoch in der Phase 2 der FFH-VU
dargestellt, da eine Überprüfung der Ergebnisse im BImSchG-Verfahren unter Berücksichtigung der
Summation und weiterer Wirkfaktoren erforderlich ist.
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7.3 Phase 2: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung

Die in der zweiten Phase in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zum B-Plan Nr. 56 zu
betrachtenden Natura 2000-Gebiete im Wirkbereich des Bebauungsplans sind in Tabelle 7-1
aufgeführt. Nachfolgend werden die Ergebnisse beschrieben.

Tabelle 7-1: In der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zum B-Plan Nr. 56 zu betrachten-
de Natura 2000-Gebiete im Wirkbereich des Bebauungsplans

Nummer Name Land Erfordernis Verträglichkeitsprüfung

FFH-Gebiete

DE 2323-392 Schleswig-Holsteinisches
Elbästuar und angrenzende
Flächen (Teilgebiet 6: Elbe bei
Brunsbüttel/St. Margarethen)

S.-H. ja

- Deposition von As, Hg, PM10, N

- Entnahme/Rückgabe Kühlwasser,
Auswirkungen auf Fische

DE 2018-331 Unterelbe Nds. ja

- Deposition von Hg, N

- Entnahme/Rückgabe Kühlwasser,
Auswirkungen auf Fische

DE 2022-302 Vaaler Moor und Herrenmoor S.-H. ja

- Deposition von Hg, N

EGV-Gebiete

DE 2121-402 Vorland St. Margarethen S.-H. ja

- Schall

- Deposition von As, Hg

DE 2121-401 Unterelbe Nds. ja

- Schall

- Deposition von Hg, N

DE 2323-401 Unterelbe bis Wedel
(Teilgebiet 1: Neufelder
Vorland)

S.-H. ja

- Veränderung der Raumstruktur

- Entnahme/Rückgabe Kühlwasser
Auswirkungen auf Vögel

FFH-Gebiet DE 2323-392 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen
(Teilgebiet 6: Elbe bei Brunsbüttel/St. Margarethen)“

Hinsichtlich des FFH-Gebiets „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen
(Teilgebiet 6: Elbe bei Brunsbüttel/St. Margarethen)“ sind erhebliche Beeinträchtigungen der für die
Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck des Gebiets maßgeblichen Bestandteile durch die
betriebsbedingten Stickstoff-, PM10- und Schwermetallimmissionen nicht zu erwarten.

In der FFH-VU im BImSchG-Verfahren werden Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile wie den
Lebensraumtyp 1130 „Ästuarien“, und Fische (Finte, Rapfen, Schnäpel, Flussneunauge,
Bachneunauge, Meerneunauge und Lachs) untersucht. Bei der Umsetzung der Planung auf der
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Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 56 sind jedoch keine unüberwindbaren
Verbotstatbestände erkennbar, die ein Genehmigungshindernis darstellen können.

FFH-Gebiet DE 2018-331 „Unterelbe“

Hinsichtlich des FFH-Gebiets „Vaaler Moor und Herrenmoor“ sind erhebliche Beeinträchtigungen der
für die Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck des Gebiets maßgeblichen Bestandteile durch die
betriebsbedingten Stickstoff- und Quecksilberimmissionen nicht zu erwarten.

In der FFH-VU im BImSchG-Verfahren werden Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile wie den
Lebensraumtyp 1130 „Ästuarien“, und Fische (Finte, Rapfen, Schnäpel, Flussneunauge,
Bachneunauge, Meerneunauge und Lachs) untersucht. Bei der Umsetzung der Planung auf der
Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 56 sind jedoch keine unüberwindbaren
Verbotstatbestände erkennbar, die ein Genehmigungshindernis darstellen können.

FFH-Gebiet DE 2022-302 „Vaaler Moor und Herrenmoor“

Hinsichtlich des FFH-Gebiets „Vaaler Moor und Herrenmoor“ sind erhebliche Beeinträchtigungen der
für die Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck des Gebiets maßgeblichen Bestandteile durch die
betriebsbedingten Stickstoff- und Quecksilberimmissionen nicht zu erwarten.

EGV-Gebiet DE 2121-402 „Vorland St. Margarethen“

Hinsichtlich des EGV-Gebietes DE 2121-402 „Vorland St. Margarethen“ sind erhebliche
Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck des Gebiets maßgeblichen
Bestandteile durch die betriebsbedingten Arsen- und Quecksilberimmissionen nicht zu erwarten.

Erhebliche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck des Gebiets
maßgeblichen Bestandteile durch die Auswirkungen von baubedingten Luftschallimmissionen sind
nicht zu erwarten.

EGV-Gebiet DE 2121-401 „Unterelbe“

Hinsichtlich des EGV-Gebiets „Unterelbe“ sind erhebliche Beeinträchtigungen der für die
Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck des Gebiets maßgeblichen Bestandteile durch die
betriebsbedingten Stickstoff- und Quecksilberimmissionen nicht zu erwarten.

Erhebliche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck des Gebiets
maßgeblichen Bestandteile durch die Auswirkungen von baubedingten Luftschallimmissionen sind
nicht zu erwarten.

EGV-Gebiet DE 2323-401 „Unterelbe bis Wedel (Teilgebiet 1: Neufelder Vorland)“

Hinsichtlich des EGV-Gebiets „Unterelbe bis Wedel (Teilgebiet 1: Neufelder Vorland)“ sind keine
erheblichen Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck des Gebiets
maßgeblichen Bestandteile zu erwarten.

7.4 Übersicht Ergebnisse

In Tabelle 7-2 sind die Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (Phase 1 bzw. 2 im Rahmen
der Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 56 gemäß § 34 c NNatG und Art. 6 Abs. 3
FFH-RL) zusammenfassend dargestellt.
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Tabelle 7-2: Übersicht über die wesentlichen Ergebnisse von Phase 1 bzw. 2 im
Rahmen der Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 56

Nr. Natura 2000-Gebiet Phase 1:
Ergebnis des Screenings

Phase 2:
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung

FFH-Gebiete

DE 2323-392 Schleswig-Holsteinisches
Elbästuar und angrenzende
Flächen (Teilgebiet 6: Elbe bei
Brunsbüttel/St. Margarethen

Verträglichkeitsuntersuchung
erforderlich

Erhebliche Beeinträchtigungen sind
nicht zu erwarten. In der FFH-VU im
BImSchG-Verfahren werden Aus-
wirkungen auf maßgebliche Bestand-
teile wie den Lebensraumtyp 1130
„Ästuarien“ und Fische untersucht.

DE 2018-331 Unterelbe Verträglichkeitsuntersuchung
erforderlich

Erhebliche Beeinträchtigungen sind
nicht zu erwarten. In der FFH-VU im
BImSchG-Verfahren werden Aus-
wirkungen auf maßgebliche Bestand-
teile wie den Lebensraumtyp 1130
„Ästuarien“ und Fische untersucht.

DE 2021-301 Kudensee Verträglichkeitsuntersuchung für die
im B-Plan betrachteten Wirk-
faktoren nicht erforderlich, erheb-
liche Beeinträchtigungen sind nicht
zu erwarten.

DE 2020-301 Klev- und Donnlandschaft bei
St. Michaelisdonn

Verträglichkeitsuntersuchung für die
im B-Plan betrachteten Wirk-
faktoren nicht erforderlich, erheb-
liche Beeinträchtigungen sind nicht
zu erwarten.

DE 2022-302 Vaaler Moor und Herrenmoor Verträglichkeitsuntersuchung
erforderlich

Erhebliche Beeinträchtigungen sind
nicht zu erwarten.

EGV-Gebiete

DE 2121-402 Vorland St. Margarethen Verträglichkeitsuntersuchung
erforderlich

Erhebliche Beeinträchtigungen sind
nicht zu erwarten. In der FFH-VU im
BImSchG-Verfahren werden Aus-
wirkungen auf maßgebliche Bestand-
teile durch Bauschall untersucht.

DE 2121-401 Unterelbe Verträglichkeitsuntersuchung
erforderlich

Erhebliche Beeinträchtigungen sind
nicht zu erwarten.

DE 2021-401 NSG Kudensee Verträglichkeitsuntersuchung für die
im B-Plan betrachteten Wirk-
faktoren nicht erforderlich, erheb-
liche Beeinträchtigungen sind nicht
zu erwarten.

DE 2323-401 Unterelbe bis Wedel
(Teilgebiet 1: Neufelder
Vorland)

Verträglichkeitsuntersuchung
erforderlich

Erhebliche Beeinträchtigungen sind
nicht zu erwarten. In der FFH-VU im
BImSchG-Verfahren werden Aus-
wirkungen auf maßgebliche Bestand-
teile (z.B. Zwergmöve) untersucht.

7.5 Zusammenfassende Prognose

• Stoffliche Immissionen von Arsen, Quecksilber, PM10 und Stickstoff wurden näher untersucht.
Zwar werden für einige Natura 2000-Gebiete die Irrelevanzgrenzen nach StUA (2007) bzw.
TA Luft überschritten. Da die Erheblichkeitsschwellen jedoch deutlich unterschritten werden, sind
Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile durchgehend nicht zu erwarten.
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• Die prognostizierten Schallimmissionen liegen weitgehend unter den in Ansatz gebrachten
Schwellen, sodass Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile nicht zu erwarten sind. Es ist
anzunehmen, dass erhebliche Beeinträchtigungen bei einzelnen Überschreitungen durch
Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu verhindern sind.

• In der FFH-VU im BImSchG-Verfahren werden Auswirkungen auf maßgebliche Bestandteile des
FFH-Gebietes DE 2323-392 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ (z.B.
Lebensraumtypen des Lebensraumtyp 1130 „Ästuarien“, und auf Fische (Finte, Flussneunauge,
Meerneunauge und Lachs) untersucht. Für das FFH-Gebiet DE 2018-331 „Unterelbe“ werden u.a.
Auswirkungen auf Fische (Finte, Rapfen, Schnäpel, Flussneunauge, Bachneunauge, Meer-
neunauge und Lachs) untersucht. Für das EGV-Gebiet „Unterelbe bis Wedel, Teilgebiet 1:
Neufelder Vorland“ ist gegebenenfalls der Frage nachzugehen, wie sich eventuelle Änderungen
des Fischbestandes auf das hier betrachtete Vogelschutzgebiet (z.B. Zwergmöve) auswirken
können. Eine Abschätzung der Erheblichkeit möglicher Vorhabenauswirkungen, die im BImSchG-
Verfahren betrachtet werden, ist in Kapitel 6.1.2 dargestellt.

• Diese Aussagen der FFH-VU zum Bebauungsplan Nr. 56 sind in der FFH-VU im BImSchG- und
wasserrechtlich Verfahren unter Berücksichtigung der Summation und weiterer Vorhabenteile zu
überprüfen.

• Derzeit ist nicht auszuschließen, dass in der FFH-VU im BImSchG-Verfahren Auswirkungen auf
einzelne Natura 2000-Gebiete prognostiziert werden. Es ist aber davon auszugehen, dass
eventuelle erhebliche Beeinträchtigungen durch Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu verhindern
sind. Nur wenn dies nicht möglich ist, ist im Rahmen des BImSchG-Verfahrens ggf. die
Umsetzung von geeigneten Kohärenzsicherungsmaßnahmen zu prüfen, um den Erhalt des
Netzes Natura 2000 zu sichern. Bei der Umsetzung der Planung auf der Grundlage des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 56 sind jedoch keine unüberwindbaren Verbotstat-
bestände erkennbar, die ein Genehmigungshindernis darstellen können.
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